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BUDE 2026 Nr. 006

Baurecht, Art. 60 Abs. 2, Art. 61 Abs. 1, Art. 75bis BauG, Art. 12, Art. 18 NHG,
Art. 42, 67, 101 PBG, Art. 21 Abs. 2, Art. 25a, Art. 27 RPG, Art. 7 VBBO, Art. 16
Abs. 1 Bst. a VVEA. Strittig ist die Baubewilligung fiir ein Einfamilienhaus
(EFH) sowie die separate, erst spater erteilte Baubewilligung fiir die
erforderliche Warmepumpenanlage mit drei Erdsonden. Die Vorinstanz ist zu
Unrecht nicht auf die Einsprache der Rekurrentin 2 eingetreten. Die
Rekurrentin 2 ist als beschwerdeberechtigter Verband legitimiert die
Beeintrachtigung der schutzwiirdigen Hecke im Sinn eines Biotops gemass
NHG geltend zu machen (Erw. 4). Umfang und Inhalt der strittigen
Personaldienstbarkeit sind zivilrechtlicher Natur, weshalb diesbeziigliche
Rechtsstreitigkeiten vom Zivilgericht zu entscheiden sind (Erw. 5). Es
bestehen keine Hinweise auf erheblich geanderte Verhialtnisse, weshalb
auch kein Raum fiir eine Uberpriifung des Zonenplans besteht (Erw. 6). Die
Begriindung der Vorinstanz betreffend Ablehnung des Antrags um Erlass
einer Planungszone ist im vorliegenden Fall unzureichend (Erw. 7). Die
baureglementarischen Riigen betreffend Gebaudelédnge (Erw. 8),
Grenzabstand (Erw. 9), Gebdudehoéhe (Erw. 10), Einfliigung (Erw. 11),
Grinflachen- (Erw. 12) sowie Ausniitzungsziffer (Erw. 13) sind unbegriindet.
Jedoch fiihrt die geplante Zufahrt liber ein Drittgrundstiick, ohne das dies
rechtlich sichergestellt ware (Erw. 14). Dem erst nach Erteilung der
Baubewilligung aufgekommenen Verdacht auf Bodenverunreinigungen
durch schwermetallhaltige Pflanzenschutzmittel muss im
Entsorgungskonzept Rechnung getragen werden. Das Baugesuch erweist
sich aufgrund des fehlenden Entsorgungskonzepts als unvollstandig (Erw.
15). Den betreffend dem EFH geriigten Mangel der fehlenden Heizung wurde
nachtraglich Rechnung getragen, indem zwischenzeitlich die Baubewilligung
fur die Warmepumpenanlage erteilt wurde. Damit ist der zu Recht geriigte
Mangel nachtréglich als geheilt zu betrachten (Erw. 16). Die im Zuge der
Baubewilligungserteilung fir die Warmepumpenanlage festgestellten labilen
Bodenverhiltnisse, blieben im Baugesuch betreffend EFH zu Unrecht
unbeachtet. Die von der Vorinstanz nachtraglich betreffend EFH verfugten
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Auflagen greifen am tatsachlichen Risiko vorbei (Erw. 17). Das Gleiche gilt
fur die betreffend die schutzwiirdige Hecke verfugten Auflagen.
Schutzmassnahmen sind im Vorgang festzulegen, andernfalls kann eine
Beeintrachtigung in der Tat nicht ausgeschlossen werden (Erw. 18).
Gutheissung der Rekurse.

BUDE 2026 Nr. 6 finden Sie im angehangten PDF-Dokument.
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Kanton St.Gallen

Bau- und Umweltdepartement

Rekurrenten 1
(im Rekurs Nr. 23-7348)

Rekurrentin 2
(im Rekurs Nr. 23-7371)

Rekurrenten 3 und 5
(in den Rekursen
Nrn. 23-7373 und 25-3959)

Rekurrent 4
(im Rekurs Nr. 25-3958)

Vorinstanz

Rekursgegner 1
(in den Rekursen Nrn. 23-
7348, 23-7371 und 23-7373)

Rekursgegnerin 2
(in den Rekursen Nrn. 25-
3958 und 25-3959)

Betreff

23-7348/23-7371/23-7373/25-3958/25-3959

Entscheid Nr. 6/2026 vom 27. Januar 2026

A.___ _undB.___

C____

beide vertreten durch lic.iur. Urs Pfister, Rechtsanwalt,
Bischofszellerstrasse 53, 9200 Gossau

Stiftung D.___
vertreten durch lic.iur. Rudolf Schaller, Rechtsanwalt,
Boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genéve

E._ undF.___
vertreten durch Dr.iur. HSG Rebecca von Rappard, Rechtsanwaltin,
Rosenbergstrasse 42b, 9000 St.Gallen

c.___

vertreten durch lic.iur. Urs Pfister, Rechtsanwalt,
Bischofszellerstrasse 53, 9200 Gossau

gegen

GemeinderatZ.____
(Entscheide vom 18. September 2023 sowie 5. Mai 2025)

G.

Baubewilligung (Neubau Einfamlienhaus mit Pool und Einstellhalle)
sowie Baubewilligung (Warmepumpenanlage mit drei Erdsonden)



Sachverhalt

A.

a) Die Erbengemeinschaft I.___ist Eigentimerin von Grundstlick
Nr. 001 im Gebiet J.___, welches Uber die J.___ strasse (Gemein-
destrasse 2. Klasse) erschlossen wird. Das Grundstlick liegt gemass
derzeit geltendem Zonenplan der Politischen Gemeinde Z._  vom
4. September 1991 in der Wohnzone flr Einfamilienhduser und Dop-
peleinfamilienhauser (WE). Die nérdlich, dstlich und stdlich angren-
zenden Grundstlicke sind ebenfalls der WE zugewiesen. Westlich
stosst das Grundstiick an eine Zone fir 6ffentliche Bauten und Anla-
gen (Z6BA) an, welches mit einem Reservoir Uberbaut ist (Grundstlick
Nr. 002). Auf einer Lange von rund 12 m grenzt das Grundstiick in der
nordwestlichen Ecke sodann an das der Griinzone Freihaltung (GF)
zugewiesene Grundstlck Nr. 003. Das derzeit unbebaute Grundstiick
liegt auf einer topografischen Krete; die umliegenden Grundstiicke
sind  entsprechend  tiefer  gelegen. Eine  vergleichbare
Hohenlage besteht einzig beim der Z6BA zugewiesenen Grundstlick
Nr. 002. Gegen Norden fallt das Gelande steil ab, so dass das darun-
terliegende Wohnhaus (Vers-Nr. 004)vonE._ undF.___ auf Grund-
stlick Nr. 005 deutlich tiefer liegt. Der Héhenunterschied betragt rund
10 m. Einen ahnlichen Unterschied weisen die 6stlich liegenden Ge-
baude auf, wobei das Gelande jedoch deutlich flacher abfallt. Das siid-
lich liegende, von C.___ bewohnte Wohnhaus (Vers.-Nr. 006) auf
Grundsttick Nr. 007 liegt lediglich rund 5 m tiefer und weist ebenfalls
ein flacheres Gefalle auf.

b) Gemass der geltenden Schutzverordnung vom 15. Marz 1984
(SchutzV), letztmalig geandert per 3. Marz 2006, befinden sich im frag-
lichen Gebiet keine Schutzgegenstéande. Im Grenzbereich zum
Nachbargrundstiick Nr. 005 befindet sich eine mehrere Meter breite
Hecke. Diese Hecke ist etwa 100 Meter lang und erstreckt sich ber
die Grundstticke Nrn. 001, 003 und 005.

c) Die Eigentiimerin des Grundstlicks Nr. 001 ist mit einer als Per-
sonaldienstbarkeit ausgestalteten Baubeschrankung belastet. Die
Personaldienstbarkeit geht auf den &ffentlich beurkundeten Vertrag
vom 5. Marz 1987 zwischen der Politischen Gemeinde Z. und der
damaligen Grundeigentimerin, der K.___, im Rahmen der Einzonung
des damaligen Grundstlicks Nr. 008 zuriick. Demnach verpflichtete
sich die belastete = Grundeigentimerin  gegentber  der
Politischen Gemeinde Z.____ flr sich sowie fir allfallige Rechtsnach-
folger zur Einhaltung der im dem Vertrag beiliegenden
Situationsplan eingezeichneten Baulinie sowie der maximal zulassi-
gen First- und Gebaudehdhe gemessen ab der Héhenkote des Reser-
voirs. Aus dem damaligen Grundsttick Nr. 008 ist unter anderem das
heutige Grundstiick Nr. 001 hervorgegangen.
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B.

Am 8. November 2021 erliess der Gemeinderat Z._  die
totalrevidierte Rahmennutzungsplanung bestehend aus Zonenplan,
Baureglement, Parkierungsreglement und Gesamtstrassenplan. Nach
Durchfiihrung verschiedener Anderungen samt entsprechender Mit-
wirkungs- und Einspracheverfahren wurde sowohl die Revision der
Rahmennutzungsplanung als auch die ebenfalls parallel laufende
Schutzverordnungsrevision vom Amt fir Raumentwicklung und Geoin-
formation (AREG) genehmigt; Teile dieser Revisionen sind derzeit Ge-
genstand beim Bau- und Umweltdepartement hangiger Rekursverfah-
ren.

C.
a) Mit Baugesuch vom 1. Februar 2023 beantragte G.__ beim Ge-
meinderat Z die Baubewilligung far die

Erstellung eines zweigeschossigen Einfamilienhauses (EFH) samt
Pool und Einstellhalle.

b) Innert der Auflagefrist vom 7. bis 20. Marz 2023 gingen mehrere
Einsprachen ein. Unter anderem erhoben die Eigentimer des rund
65 m sudlich liegenden Grundsticks Nr. 009, A.___ und B.___
zusammen mit C. , alle vertreten durch lic.iur. Urs Pfister,
Rechtsanwalt, Gossau, Einsprache gegen das Bauvorhaben. Eben-
falls Einsprache erhoben E._ und F.___, vertreten durch MLaw
Sébastien Touton, Rechtsanwalt, St.Gallen. Darlberhinaus erhob
auch die Stiftung D.___, Bern, vertreten durch lic.iur. Rudolf Schaller,
Rechtsanwalt, Genf, Einsprache. Unter anderem wurde in den
Einsprachen vorgebracht, das fragliche Baugrundstick sei unter
natur- und heimatschutzrechtlichen Gesichtspunkten schitzenswert
und sei daher im Rahmen der laufenden Ortsplanrevision der
Freihaltezone zuzuweisen. Zum Schutz dieser Planungsabsicht sei
eine Planungszone zu erlassen. Ebenfalls strittig war die Vereinbarkeit
mit der Baubeschrankung gemass Personaldienstbarkeitsvertrag.
Dartberhinaus war die Einhaltung zahlreicher Baureglements-
bestimmungen strittig.

c) Die Bauherrschaft hat das Bauprojekt nach dem Eingang der
verschiedenen Einsprachen Uberarbeitet. Die Uberarbeiteten Plane
wurden den Einsprecherinnen und Einsprechern mit Schreiben vom
23. Juni 2023 zur Kenntnis- und allfalligen Stellungnahme zugestellit.

d)  Weil die vorgenommenen Projektanderungen nicht die Einwen-
dungen der Einsprecherinnen und Einsprecher betraf, wurden die Ein-
sprachen aufrechterhalten.

e)  Mit Beschluss vom 18. September 2023 erteilte der Gemeinde-
rat Z.___ die Baubewilligung unter Bedingungen und Auflagen (Be-
schluss Nr. 001/2023), wies den Antrag von A.____ und B.___ und
C.___ um Erlass einer Planungszone ab, trat auf die Einsprache der
Stiftung D.___ mangels Legitimation nicht ein und wies die Ubrigen 6f-
fentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Einsprachen — soweit es in
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seiner Zustandigkeit lag — ab. Der Gemeinderat hielt fest, dass die gel-
tend gemachte Personaldienstbarkeit kein 6ffentlich-rechtlich begriin-
detes Bauhindernis darstelle und insoweit auf den Zivilrechtsweg zu
verweisen sei (Beschluss Nr. 002/2023).

D.
a) Gegen diesen Beschluss erhoben A._ und B._ zusammen
mit C.___ durch ihren Rechtsvertreter mit Schreiben vom 10. Oktober

2023 Rekurs beim Bau- und Umweltdepartement (Rekurs 1; Verfah-
rens-Nr. 23-7348). Mit Rekursergdnzung vom 27. November 2023
werden folgende Antrage gestellt:

A. Verfahren Erlass einer Planungszone

1. Ziff. 1 des Beschlusses des Gemeinderates Z._ vom
18. September 2023 (Nr. 002/2023; «Einspracheent-
scheid») sei aufzuheben.

2. Die Angelegenheit sei an den Gemeinderat Z.___ zu-
rickzuweisen zur umgehenden Anordnung und Publi-
kation einer Planungszone nach Art. 42 ff. des Pla-
nungs- und Baugesetzes (sGS 731.1; abgekurzt PBG)
fur folgende Flache:

- Grundstick Grundbuch Z.  Nr. 001,
J.__ strasse,Z._

Der Zweck der Planungszone sei im Sinn von Art. 42
Abs. 2 PBG wie folgt zu umschreiben:

«Im Rahmen der laufenden Gesamtrevision nach
Art. 175 PBG ist umstritten, ob das Grundstick
Nr. 001 einer Freihaltezone (FiB) zuzuweisen und als
Landschaftsschutzgebiet zu bezeichnen ist. Die
Erstellung und Anderung von Bauten und Anlagen ist
nur zuldssig, sofern diese auch mit dem beantragten
neuen Zonenzweck vereinbar sind.

Die Planungszone gilt fur samtliche Baugesuche, die
im Jahr 2023 publiziert wurden.»

3. Eventualantrag (zum Rechtsbegehren Nr. 2):

Die Angelegenheit sei an den Gemeinderat Z._  zu-
rickzuweisen zur umgehenden Anordnung und Publi-
kation einer Planungszone nach Art. 42 ff. des Pla-
nungs- und Baugesetzes (sGS 731.1; abgekirzt PBG)
fur folgende Flachen:

- Alle Grundstlcke, die gemass dem neuen Zonenplan
den Wohnzonen 9.5 bzw. den Wohnzonen 11.5
zugeschieden werden sollen.

Der Zweck der Planungszone sei im Sinn von Art. 42
Abs. 2 PBG wie folgt zu umschreiben:
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«Im Rahmen der laufenden Gesamtrevision werden
die Bauvorschriften angepasst. Bedingt durch den
Wegfall der Ausnutzungsziffer werden die maximalen
Gebaudelangen auf 20 m bzw. 22 m begrenzt. Die
Erstellung und Anderung von Bauten und Anlagen ist
nur zuldssig, sofern diese die neuen maximalen Ge-
baudeladngen einhalten.»

Die Planungszone gilt fur sdmtliche Baugesuche, die
im Jahr 2023 publiziert wurden.»

4. Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen.
B. Verfahren Baugesuch Nr. 2023-001

1. Die Baubewilligung und der Einspracheentscheid des
Gemeinderates Z._  vom 18. September 2023 fiir
das Baugesuch Nr. 2023-001 (Beschlisse Nr.
001/2023 und Nr. 002/2023) seien wegen Verletzung
von offentlich-rechtlichen Vorschriften aufzuheben, mit
Einschluss aller weiteren Teilbewilligungen;

dementsprechend sei das Baugesuch Nr. 2023-001
wegen Verletzung von 6ffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten abzuweisen, unter gleichzeitiger Gutheissung der
offentlich-rechtlichen Einsprachen von A.  und
B. sowievonC. .

2. Die Baubewilligung und der Einspracheentscheid des
Gemeinderates Z._ i.S. A.____ und B.___ sowie
C.___ vom 18. September 2023 flir das Baugesuch
Nr. 2023-001 (Beschlisse Nr. 001/2023 und
Nr. 002/2023) seien wegen Verletzung von Art. 684
ZGB aufzuheben, mit Einschluss aller weiteren Teilbe-
willigungen;

dementsprechend sei das Baugesuch Nr. 2023-001
wegen Verletzung von Art. 684 ZGB abzuweisen, un-
ter gleichzeitiger Gutheissung der privatrechtlichen
Einsprache gemass Art. 154 PBG von A._ und
B. sowievonC. .

3. Verfahrensrechtlicher Antrag: Das Rekursverfahren
Uber das Baugesuch Nr. 2023-001 sei zu sistieren, bis
das Rechtsverfahren betreffend den Antrag von A.
und B.___ und von C.____ Uber den Erlass einer Pla-
nungszone, eingereicht mit Datum vom 30. Marz 2023,
rechtskraftig erledigt ist.

4. Unter Kosten- und Entschadigungsfolgen.

Zur Begrindung wird geltend gemacht, dass es sich beim unbebauten
und unerschlossenen Baugrundstlick Nr. 001 um eine landschaftlich
sehr exponierte Flache handle. Bauland, welches sehr lange nicht
Uberbaut worden sei, landschaftlich exponiert liege und heute noch
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nicht erschlossen sei, misse von einer Uberbauung freigehalten wer-
den. Im Rahmen der derzeit laufenden Ortsplanungsrevision hatten
die Rekurrenten deshalb beantragt, das Grundstlick Nr. 001 der Frei-
haltezone (friiher Griinzone Freihaltung) zuzuweisen. Gleichzeitig hat-
ten die Rekurrenten beantragt, das Grundstiick in der neuen Schutz-
verordnung als Landschaftsschutzgebiet auszuscheiden. Um die ge-
stellten und im Rahmen des Rechtsmittelwegs noch nicht rechtskraftig
beurteilten Antrage nicht zu prajudizieren, sei der Erlass einer Pla-
nungszone unumganglich. Zudem entspreche das geplante Bauvor-
haben nicht den im Rahmen der Ortsplanungsrevision erlassenen
Baureglementsbestimmungen zur Fassadenlange. Die Vorinstanz
habe deshalb den bereits im Einspracheverfahren gestellten Antrag
um Erlass einer Planungszone zu Unrecht abgewiesen. Betreffend
dem Baugesuch machen die Rekurrenten geltend, dass diverse fir die
Beurteilung notwendigen Unterlagen fehlen wiirden. Teil des Bauge-
suchs sei die Erstellung eines Aussenpools. Gemass der Energiege-
setzgebung sei die Beheizung eines solchen ausschliesslich zulassig,
sofern sie mit erneuerbarer Energie, nicht anderweitig nutzbarer Ab-
warme oder mit einer elektrischen Warmepumpe erfolge. Vorliegend
wurde aber unter anderem der Energienachweis sowie das Bauprojekt
fir die geplante Erdwarmesonden fehlen.

b)  Gegen den vorinstanzlichen Beschluss erhob auch die Stiftung
D.__ durch ihren Rechtsvertreter mit Schreiben vom 11. Oktober
2023 Rekurs beim Bau- und Umweltdepartement
(Rekurs 2; Verfahrens-Nr. 23-7371). Es werden folgende Antrage
gestellt:

1. Der Einspracheentscheid vom 18. September 2023
(002/2023 ) sei aufzuheben.

2. Der Bauentscheid vom 18. September 2023
(001/2023) sei aufzuheben.

3. Die Sache sei an die Vorinstanz zu weisen mit der
Anweisung, auf die Einsprache von D.___ sei einzu-
treten.

4, Das Baugesuch sei abzuweisen.

5. Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolgen zulas-
ten der Bauherrschatft.

Zur Begrindung wird geltend gemacht, dass die Rekurrentin 2 zu den
beschwerdebefugten Organisationen im Bereich des Natur- und Hei-
matschutzes gehore. Im vorliegenden Fall werde die Legitimation da-
raus abgeleitet, dass der Zonenplan der Politischen Gemeinde Z.__
Uberholt sei und deshalb die vorfrageweise Uberpriifung desselben
unter natur- und heimtschutzrechtlichen Gesichtspunkten verlangt
werde.
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c) Schliesslich erhoben auch E._ und F.___ durch ihren
Rechtsvertreter mit  Schreiben  vom 11. Oktober 2023
Rekurs beim Bau- und Umweltdepartement (Rekurs 3; Verfahrens-
Nr. 23-7373). Mit Rekursergdnzung vom 1. Dezember 2023 werden
folgende Antrage gestellt:

1. Der Bauentscheid Nr. 001/2023 und der Einsprache-
entscheid Nr. 002/2023 vom 18. September 2023
seien unter Einschluss aller weiteren Teilbewilligun-
gen vollumfanglich aufzuheben;

2. Das Baugesuch Nr. 2023-001 sei wegen Verletzung
offentlich-rechtlicher Vorschriften und wegen Verlet-
zung von Art. 684 ZGB abzuweisen;

3. Die Vorinstanz zu verpflichten, fir das Grundstick
Nr. 001, Grundbuch Z. , J.  strasse, Z. | eine
Planungszone nach Art. 42 ff. PBG zu erlassen,;

4, Das vorliegende Rekursverfahren sei zu sistieren, bis
Uber den Antrag der Rekurrenten auf Erlass einer Pla-
nungszone rechtskraftig entschieden worden ist;

5. Eventualiter sei das vorliegende Rekursverfahren zu
sistieren, bis die laufende Revision der kommunalen
Nutzungsplanung sowie das Verfahren betreffend
kommunale Schutzverordnung rechtskréaftig abge-
schlossen sind;

6. Unter Kosten- und Entschadigungsfolge (zzgl. MwSt.).

Zur Begrundung wird geltend gemacht, dass sich im Rahmen der Rah-
mennutzungsplanung gezeigt habe, dass im Gebiet J.____ ein weiter-
gehender Schutz fir Flora und Fauna notwendig sei. Wie weit und mit
welchen Instrumenten dieser Schutz sicherzustellen sei, werde im
Rahmen der laufenden Verfahren der Totalrevision der Rahmennut-
zungsplanung und der Revision der Schutzverordnung abschliessend
zu klaren sein. Immerhin wiirden mehrere Gutachten aufzeigen, dass
die Hecke auf Grundstiick Nr. 001 schutzwiirdig sei. Bereits heute
kénne deshalb festgehalten werden, dass die bestehende Nutzungs-
ordnung, welche flr das Grundstlick Nr. 001 keinerlei Schutzvorschrif-
ten enthalte, bundesrechtswidrig sei. Entsprechend sei der Erlass ei-
ner Planungszone angezeigt. Hinsichtlich der vorgebrachten Perso-
naldienstbarkeit fihren die Rekurrenten aus, Sinn und Zweck der da-
maligen Vereinbarung sei es gewesen, eine vollstandige Uberbauung
der Krete und damit eine Verunstaltung des Aussichtspunktes zu ver-
hindern. Anstatt eine Zonenplananderung anzustreben, habe sich die
Vorinstanz damals entschieden, dies im Rahmen eines Dienstbar-
keitsvertrages zu regeln. Hierauf misse sie sich selbstverstandlich be-
haften lassen. Betreffend dem Baugesuch rligen die Rekurrenten un-
ter anderem eine Verunstaltung des Orts- und Landschaftsbilds, eine
Uberschreitung der zulassigen Gebaudelange und -hdhe, Nichteinhal-
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tung des Grenzabstands, unzulassige Terrainveranderungen, unzu-
reichende Erschliessung sowie ein fehlendes Sicherheitskonzept. Das
Fehlen eines Sicherheitskonzepts wird damit begriindet, dass sich be-
reits in friheren Bautatigkeiten gezeigt habe, dass es sich um instabi-
len Baugrund handle, der entsprechende Rutschungen im Gelande
sowie damit einhergehende Beschadigungen der umliegenden Ge-
baude nach sich ziehe. Trotz des Umstandes, dass am Gebaude der
Rekurrenten durch friihere Erschitterungen bereits Schaden entstan-
den seien, habe es die Vorinstanz nicht als notwendig erachtet, ein
geologisches Gutachten in Auftrag zu geben und den Rekursgegner 1
zu verpflichten, ein Sicherheitskonzept zu erarbeiten.

E.

a) Mit Vernehmlassung vom 10. Januar 2024 beantragt die
Vorinstanz die Abweisung des Rekurses 1 und verweist auf den
Einspracheentscheid.

b) Mit Vernehmlassung vom 10. Januar 2024 beantragt die
Vorinstanz die Abweisung des Rekurses 2 und verweist auf den
Einspracheentscheid.

c) Mit Vernehmlassung vom 10. Januar 2024 beantragt die
Vorinstanz die Abweisung des Rekurses 3 und fihrt zum
Einspracheentscheid erganzend aus, das weder das kommunale noch
das kantonale Recht den von den Rekurrentinen geforderten Abstand
von 6 m zur Hecke vorsehe.

F.
a)  Mit Baugesuch vom 27. August 2024 beantragte die H._ AG
beim Gemeinderat Z.___ die Baubewilligung fiir die Erstellung einer

Warmepumpenanlage mit drei Erdsonden als Nachtrag fur das auf
Grundsttick Nr. 001 geplante EFH.

b) Innert der Auflagefrist vom 18. September bis 1. Oktober 2024
erhoben unter anderem C.  durch seinen Rechtsvertreter
Einsprache gegen den Nachtrag. Ebenfalls Einsprache erhoben E.___
und F.___, neu vertreten durch lic.iur. Marco Cottinelli, Rechtsanwalt,
St.Gallen.

¢)  Mit Einspracheerganzung vom 15. Oktober 2024 reichten E.____
und F.___ die von ihnen in Auftrag gegebene Gefahrdungsabklarung
beim geowissenschaftlichen Biro L. AG ein (im Folgenden:
Gefahrdungsgutachten). Gemass Gefahrdungsgutachten vom 18.
Dezember 2023 wirden im fraglichen Baugebiet sehr labile
Verhaltnisse vorliegen. Dies fihre dazu, dass bereits leichte
Erschitterungen gentigen wirden, um einzelne Felspakete zum
Abrutschen zu bringen. Die Wahrscheinlichkeit solcher Ereignisse
werde durch die Gutachter als hoch beurteilt. Angesichts der
fachlichen Einschatzung sei es nach Ansicht der Rekurrenten
unumganglich den Untergrund vorgangig zu sichern. Zumal dem
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Baugesuch keine Sicherungsmassnahmen zu entnehmen sei, erweise
es sich als unvollstandig.

d)  Am 16. September 2024 erliess der Gemeinderat Z.____ vor dem
Hintergrund einer zivilgerichtlichen Streitigkeit der Eigentimer der
Grundstlicke Nr. 001 und 005 eine Planungszone zum Schutz der He-
cke auf den Grundstiicken Nrn. 001, 003 und 005.

e)  Mit Verfigung vom 30. Januar 2025 erteilte das Amt fir Wasser
und Energie (AWE) die gewasserschutzrechtliche Bewilligung flr die
Errichtung und den Betrieb einer Warmepumpenanlage mit drei maxi-
mal 250 m tiefen Erdsonden fir das auf Grundstiick Nr. 001 geplante
EFH.

f) Mit Beschluss vom 5. Mai 2025 erteilte der Gemeinderat Z.____
die Baubewilligung fiir die Warmepumpenanlage unter Bedingungen
und Auflagen (Beschluss Nr. 001/2025) und wies die Einsprachen ab
(Beschluss Nr. 002/2025). Der Gemeinderat erwog, dass aufgrund
des Gefahrdungsgutachtens Hinweise auf schwierige geologische
Verhaltnisse bestiinden. Entsprechende verfligte der Gemeinderat
Auflagen, welche den Rutschungsrisiken Rechnungen tragen sollen.
Die Auflagen dehnte der Gemeinderat auch auf die Baubewilligung be-
treffend EFH aus.

G.

a) Gegen diese Beschlisse erhob C.___ durch seinen Rechtsver-
treter mit Schreiben vom 4. Juni 2025 Rekurs beim Bau- und Umwelt-
departement (Rekurs 4; Verfahrens-Nr. 25-3958). Mit Rekursergan-
zung vom 23. Juli 2025 werden folgende Antrage gestellt:

1. Es seien wegen Verletzung von 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften aufzuheben:

— Bauentscheid Gemeinderat Z.  , 5. Mai 2025,
Nr. 001/2025, betreffend das Baugesuch Nr. 2024-
001 (H.___ AG, Erdsondenheizung, Parzelle Nr.
001,J.__ strasse,Z.__ );

— Einspracheentscheid Gemeinderat Z.__, 5. Mai
2025, Nr. 002/2025, betreffend die Einsprachen ge-
gen das Baugesuch Nr. 2024-001 (H.___ AG, Erd-
sondenheizung, Parzelle Nr. 001,
J._ strasse, Z.  );

— Teilverfigung des Amtes fir Wasser und Energie
des Kantons St.Gallen (nachfolgend kurz AWE)
vom 30. Januar 2025 fiir das Baugesuch in der Ge-
meinde Z.____ mit der Nr. 2024-001.

Das Baugesuch Nr. 2024-001 sei wegen Verletzung
von offentlich-rechtlichen Vorschriften abzuweisen;
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eventualiter sei die Angelegenheit gemass den nach-
folgenden Ausfihrungen an die Vorinstanzen zur
nochmaligen Prifung zuriickzuweisen.

2. Es seien wegen Verletzung von Art. 684 ZGB aufzu-
heben:

— Bauentscheid Gemeinderat Z.__, 5. Mai 2025, Nr.
001/2025, betreffend das Baugesuch Nr. 2024-001
(H.___ AG, Erdsondenheizung, J.___strasse 25,
Z. )

— Einspracheentscheid Gemeinderat Z.___, 5. Mai
2025, Nr. 002/2025, betreffend die Einsprachen ge-
gen das Baugesuch Nr. 2024-001 (H.____ AG, Erd-
sondenheizung, J.____strasse 25,Z.  );

— Teilverfigung des Amtes fur Wasser und Energie
des Kantons St.Gallen (nachfolgend kurz AWE)
vom 30. Januar 2025 fiir das Baugesuch in der Ge-
meinde Z.____ mit der Nr. 2024-001.

Das Baugesuch Nr. 2024-001 sei wegen Verletzung
von Art. 684 ZGB Vorschriften abzuweisen; eventuali-
ter sei die Angelegenheit gemass den nachfolgenden
Ausfihrungen an die Vorinstanzen zur nochmaligen
Prufung zurickzuweisen.

3. Unter Kosten- und Entschadigungsfolge.

Zur Begrindung wird geltend gemacht, das Baugrundstiick sei nicht
hinreichend erschlossen. Zudem sei der Antrag auf Zuweisung des
Baugrundstiicks zur Freihaltezone im Rahmen der laufenden Rah-
mennutzungsplan bzw. der entsprechenden Rekursverfahren weiter-
hin hangig. Das Gleiche gelte fir die Frage der erforderlichen Pla-
nungszone. Beides stehe dem strittigen Bauvorhaben entgegen. Ne-
ben der Frage der rechtlichen Verkniipfung der Baubewilligung fir die
Warmepumpenanlage mit jener flir das EHF zieht der Rekurrent in
Zweifel, dass die geplanten 250 m tiefen Bohrungen nicht auf bzw.
unter seinem Grundstuick zu liegen kdmen.

b) Gegen die Beschliisse erhoben auch E.____ und F.___ durch
ihren Rechtsvertreter mit Schreiben vom 4. Juni 2025 Rekurs beim
Bau- und Umweltdepartement (Rekurs 5; Verfahrens-Nr. 25-3959). Mit
Rekursergdnzung vom 30. Juni 2025 werden folgende Antrage
gestellt:

1. Der Bauentscheid Nr. 001/2025 und der Einsprache-
entscheid Nr. 002/2025 vom 5. Mai 2025 seien aufzu-
heben.

2. Das Baugesuch Nr. 2024-001 sei wegen Verletzung

offentlich-rechtlicher Vorschriften und wegen Verlet-
zung von Art. 684 ZGB abzuweisen.
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3. Verfahrensrechtlicher Antrag:

Das vorliegende Verfahren sei bis zur Rechtskraft des
Rekursentscheides bezliglich dem Bauentscheid
Nr. 001/2023 vom 18. September 2023 (Verfahren
Nr. 23-7373) zu sistieren.

Eventualiter sei das vorliegende Verfahren mit dem
Verfahren Nr. 23-7373 zu vereinigen und den Rekur-
renten den bereits geleisteten Kostenvorschuss zu-
rick zu bezahlen.

4, Alles unter Kosten- und Entschadigungsfolge zuzlig-
lich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Zur Begrindung wird unter anderem angeflihrt, dass die von der
Vorinstanz verfigten Auflagen im Bauentscheid nicht ausreichen wiir-
den, um den labilen geologischen Verhaltnissen hinreichend Rech-
nung zu tragen. Zunachst missten weitere geologische und hydroge-
ologische Abklarungen vorgenommen und gestltzt darauf entspre-
chende Massnahmen geplant werden.

c) Mit Vernehmlassungen vom 2. September 2025 beantragt die
Vorinstanz die Abweisung der Rekurse Nrn. 4 und 5.

H.

a)  Mit Schreiben vom 9. Oktober 2025 teilte der zustandige Sach-
bearbeiter der instruierenden Rechtsabteilung des Bau- und Umwelt-
departements den Beteiligten den Abschluss des Schriftenwechsels in
den Rekursen Nr. 4 und 5 mit. Entsprechend kdnnten nun die bisher
formlos sistierten Rekursverfahren Nrn. 1 bis 3 weitergefiihrt werden.
Die Rekursverfahren wiirden im Hinblick auf die Entscheidfindung ge-
meinsam behandelt.

b)  Mit Schreiben vom 28. Oktober 2025 zeigte Dr. iur. Rebecca von
Rappard, Rechtanwaltin, St.Gallen, die Interessenswahrung der
Rekurrenten 3 und 5 an.

c¢)  Mit Schreiben vom 29. Oktober 2025 beantragte die neu man-
datierte Rechtsvertreterin der Rekurrenten 3 und 5 Einsicht in die Bau-
gesuchsunterlagen betreffend Warmepumpenanlage sowie den Ein-
spracheentscheid.

d)  Mit Schreiben vom 11. November 2025 weisen die Rekurrenten
3 und 5 darauf hin, dass die Vorinstanz mit Beschluss vom 21. Juli
2025 die Personaldienstbarkeit aus dem Jahr 1987 habe I6schen las-
sen. Die Rekurrenten 3 und 5 hatten gegen diesen Beschluss — nach-
dem sie hiervon erst mit der Léschungsbewilligung des Grundbucham-
tes vom 23. September 2025 Kenntnis erlangt hatten — Rekurs beim
Departement des Innern (DI) erhoben und die Wiedereintragung der
Personaldienstbarkeit verlangt. Da der Bestand der Personaldienst-
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barkeit fir die Frage der Baubewilligungsfahigkeit der strittigen Vorha-
ben unerlasslich sei, beantragen die Rekurrenten 3 und 5 die Sistie-
rung der Rekursverfahren, bis das DI uber die Geltung der Léschung
befunde habe.

e) Mit Schreiben vom 28. November 2025 beantragt die Vorinstanz
die Abweisung des Sistierungsbegehrens. Bei der Personaldienstbar-
keit vom 5. Marz 1987 und deren Loschung handle es sich um eine
rein privatrechtliche Angelegenheit. Fiir die Regelung der Uberbauung
und Nutzungsmaglichkeiten eines Grundstlicks seien ausschliesslich
die in einem demokratischen und rechtsstaatlichen Verfahren zu
erlassende Rahmennutzungsplanung (Zonenplan und Baureglement)
sowie die Schutzverordnung massgeblich.

.

Auf die weiteren Ausflihrungen der Verfahrensbeteiligten in den vor-
genannten Eingaben wird — soweit erforderlich — in den Erwagungen
eingegangen.

Erwagungen

1.

1.1 Die flinf Rekursverfahren stehen im gleichen sachlichen Zusam-
menhang. Sie werfen dieselben Sachverhalts- und Rechtsfragen auf.
Es ist somit zweckmassig, sie verfahrensrechtlich zu vereinigen und
durch einen einzigen Entscheid zu erledigen (VerwGE B 2015/96 und
B 2015/97 vom 26. Oktober 2016 Erw. 1; GVP 1972 Nr. 30).

1.2 Die Zustandigkeit des Bau- und Umweltdepartementes ergibt
sich aus Art. 43s des Gesetzes Uber die Verwaltungsrechtspflege
(sGS 951.1; abgekiirzt VRP).

1.3 Die Frist- und Formerfordernisse von Art. 47 Abs. 1 und Art. 48
VRP sind erfilllt. Die Rekursberechtigung ist gegeben (Art. 45 VRP).
Auf die Rekurse ist einzutreten.

2,

Am 1. Oktober 2017 ist das Planungs- und Baugesetz (sGS 731.1;
abgekirzt PBG) in Kraft getreten und das Baugesetz vom 6. Juni 1972
(nGS 8, 134; abgekirzt BauG) aufgehoben worden (Art. 172 Bst. a
PBG). Die erstinstanzlichen Einsprache- und Baubewilligungsent-
scheid ergingen am 18. September 2023 sowie 5. Mai 2025. Mithin
sind vorliegend grundsatzlich die Bestimmungen des PBG anwendbar,
sofern sie geméass Anhang zum Kreisschreiben ,Ubergangsrechtliche
Bestimmungen im PBG* vom 8. Marz 2017 (Baudepartement SG,
Juristische Mitteilungen 2017/1/1) als unmittelbar anwendbar erklart
werden. Im Ubrigen gelangen weiterhin das Baugesetz und das ent-
sprechende Baureglement zur Anwendung.
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3.

Die Rekurrentinnen und Rekurrenten beantragen aus teilweise glei-
chen, teilweise unterschiedlichen Griinden die Sistierung der Rekurs-
verfahren.

3.1 Liegen keine im offentlichen Recht begriindeten Hindernisse
vor, so ist die Baubewilligung zu erteilen (Art. 146 PBG). Die Baube-
willigung stellt eine sogenannte Polizeierlaubnis dar, mit der festge-
stellt wird, dass dem zu Grunde liegenden Bauvorhaben keine 6ffent-
lich-rechtlichen Hindernisse entgegenstehen. Sie muss erteilt werden,
wenn alle Voraussetzungen ihrer Gutheissung gegeben sind
(S. STAUB, in: Bereuter/Frei/Ritter [Hrsg.], Kommentar zum Planungs-
und Baugesetz des Kantons St.Gallen, Basel 2020, Art. 146 N 1 f,;
B. HEER, St.Gallisches Bau- und Planungsrecht, Bern 2003, Rz. 847).
Eine Sistierung hingegen bedeutet eine Abweichung vom Grundsatz
einer moglichst beférderlichen Erledigung des Verfahrens und bedarf
daher einer Rechtfertigung. Eine Sistierung ist anzuordnen, wenn sie
gesetzlich vorgeschrieben oder wenn ein anderes Verfahren anhangig
ist, dessen Ausgang von prajudizieller Bedeutung ist. Zulassig ist die
Verfahrenssistierung ausserdem, wenn sie aus gewichtigen Griinden
geboten erscheint und ihr keine lUberwiegenden 6ffentlichen oder pri-
vaten Interessen entgegenstehen (CAVELTI/VOGELI, Verwaltungsge-
richtsbarkeit im Kanton St.Gallen, St.Gallen 2003, Rz. 1093). Eine Sis-
tierung ist somit unter anderem dann begriindet, wenn das Ergebnis
des Verfahrens von jenem eines anderen Verfahrens abhangt oder
wenn ein enger sachlicher Zusammenhang zu einem anderen Verfah-
ren besteht.

3.2 Wie die nachfolgenden Ausfiihrung zeigen werden, liegen sédmt-
liche flr die Beurteilung der Baugesuche bzw. der Rekurse erforderli-
chen tatsachlichen und rechtlichen Grundlagen vor. Insbesondere be-
stehen keine offenen Abklarungen, deren Ergebnis fir den Entscheid
in den vorliegenden Rekursverfahren prajudiziell ware. Ebenso fehlt
es an einer engen sachlichen oder rechtlichen Verknlipfung mit einem
anderen hangigen Verfahren, die eine Sistierung rechtfertigen konnte.
Unter diesen Umstanden besteht kein Anlass, das Verfahren zu sistie-
ren. Die Begehren sind — aufgrund der nachfolgenden Erwagungen —
abzuweisen.

4,
Weiter ist zu prifen, ob die Vorinstanz zur Recht auf die Einsprache
der Rekurrentin 2 nicht eingetreten ist.

4.1 Die Rekurrentin 2 gehdrt zu den nach Art. 12 Abs. 1 Bst. b des
Bundesgesetzes Uber den Natur- und Heimatschutz (SR 451; abge-
kiirzt NHG) beschwerdebefugten Organisationen im Bereich des Na-
tur- und Heimatschutzes (vgl. Anhang der Verordnung vom 27. Juni
1990 Uber die Bezeichnung der im Bereich des Umweltschutzes sowie
des Natur- und Heimatschutzes beschwerdeberechtigten Organisatio-
nen [SR 814.076]). Wie sich aus dem Titel des 1. Abschnitts des NHG
ergibt («Naturschutz, Heimatschutz und Denkmalpflege bei Erflillung
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von Bundesaufgabeny), steht die Verbandsbeschwerde jedoch nur
offen, soweit der angefochtene Entscheid die Erflllung einer Bundes-
aufgabe im Sinn von Art. 78 Abs. 2 des Bundesverfassung (SR 101;
abgekirzt BV) und Art. 2 NHG betrifft. Was unter der Erflllung einer
Bundesaufgabe im Sinn von Art. 78 Abs. 2 BV zu verstehen ist, fuhrt
Art. 2 Abs. 1 NHG in nicht abschliessender Weise aus (vgl. dazu
BGE 139 1l 271 Erw. 9.1). Erfasst werden grundsatzlich alle raumbe-
zogenen Rechtsanwendungsverfahren (Konzessions-, Planungs-,
Projektbewilligungs- und Beitragsverfahren), die wesentlich durch das
Bundesrecht determiniert werden, insb. auch Ausnahmebewilligungs-
verfahren nach Art. 24 ff. des eidgendssischen Raumplanungsgeset-
zes (SR 700; abgekirzt RPG), nicht aber Nutzungsplanverfahren und
Baubewilligungsverfahren innerhalb der Bauzonen, sofern nicht Bun-
desaufgaben betroffen sind (A. MARTI, in: Ehrenzeller und weitere
[Hrsg.], Die Schweizerische Bundesverfassung, St.Galler Kommentar,
4. Aufl., Zurich/St.Gallen 2023, Art. 78 N 14).

4.2 Vorliegend ist die Erteilung einer Baubewilligung innerhalb einer
seit Jahrzehnten rechtskraftig ausgeschiedenen Bauzone streitig. Es
ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich, weshalb die Baubewilligung in
Erflllung einer Bundesaufgabe ergehen sollte und aus diesem Grund
die Legitimation der Rekurrentin 2 zu bejahen ware. Die Rekurrentin
vertritt die Ansicht, sie sei deshalb zur Beschwerde befugt, weil der
geltende Zonenplan, deren vorfrageweise Uberpriifung sie beantrage,
«obsolet» bzw. «ulberholt» sei und er ohnehin wegen geanderter Ver-
héaltnisse — mit Auswirkungen auf die Bauzonendimensionierung — an-
gepasst werden musse, weshalb die Erteilung einer Baubewilligung in
einer solchen Konstellation unzulassig sei.

4.3 Mit derselben Argumentation focht die Rekurrentin 2 bereits den
Erlass eines Sondernutzungsplans innerhalb des Baugebiets der
Politischen Gemeinde Z.____ an. Die Vorinstanz trat auch damals auf
die Einsprache nicht ein; dieser Entscheid wurde in der Folge vom
Baudepartement (seit 1. Oktober 2021: Bau- und Umweltdeparte-
ment), vom Verwaltungsgericht und schliesslich vom Bundesgericht
bestatigt (BDE Nr. 58/2021 vom 29. September 2021; VerwGE
B 2021/215 vom 16. Juni 2022; Urteil des Bundesgerichtes
1C_435/2022 vom 23. Januar 2024). So hielt das Bundesgericht fest,
dass sich der damals strittige Sondernutzungsplan nicht mit Zweitwoh-
nungen beschaftige und Z.___ keine Gemeinde sei, die unter das Be-
willigungsverbot flir Zweitwohnungen gemass Art. 75b BV falle. Der
Ablauf des 15-jahrigen Planungshorizonts habe sodann keine unmit-
telbaren Auswirkungen auf den Bedarf an einzelnen Nutzungszonen
in einer Gemeinde und es konne nicht ohne Weiteres geschlossen
werden, dass die Baulandreserven der Gemeinde mit grosser Wahr-
scheinlichkeit Uberdimensioniert seien. Das Inkrafttreten von Art. 15
RPG wiederum stelle allein noch keine wesentliche Veranderung der
Verhéltnisse dar, welche eine Uberpriifung der Nutzungsplanung
rechtfertigen wirde. Hinsichtlich dem ebenfalls vorgebrachten Argu-
ment, der fragliche Sondernutzungsplan betreffe eine schiitzenswerte
Landschaftskammer, flr die sie eine Schutzzone beantragt habe, hielt
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das Bundesgericht fest, die Natur- und Heimatschutzverbande seien
zur Beschwerde gegen Nutzungsplane befugt, die schutzwirdige
Biotope berthren. Hingegen stelle der Erlass von Nutzungsplanen,
selbst wenn sie nach Bundesrecht inventarisierte Schutzobjekte
betreffen oder solche konkretisieren, keine Verfuigung in Erfullung ei-
ner Bundesaufgabe dar. Solche Inventare wirden nicht als direkt an-
wendbares Bundesrecht gelten, sondern ihre Wirkung nur mittelbar
entfalten. Nicht in diesem Sinn als direkt anwendbar wiirden dabei so-
wohl das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmaler von
nationaler Bedeutung (BLN) als auch das Bundesinventar der schuit-
zenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) geltend (Urteil des Bundes-
gerichtes 1C_435/2022 vom 23. Januar 2024 Erw. 4.5.2 ff.).

4.4 \Weshalb die Legitimation bei der Erteilung einer Baubewilligung
mit identischer Begrindung anders zu beurteilen ware als beim Erlass
eines Sondernutzungsplans, wird von der Rekurrentin 2 weder geltend
gemacht noch ist dies ersichtlich.

4.5 Eingehender zu prifen ist jedoch, ob aufgrund der Hecke auf
den Grundstiicken Nrn. 001, 003 und 005 eine Legitimation bejaht
werden konnte. Art. 18 Abs. 1% NHG verlangt den besonderen Schutz
von Standorten, die besonders glinstige Voraussetzungen flr
Lebensgemeinschaften aufweisen oder eine ausgleichende Funktion
im Naturhaushalt erfiillen, und nennt verschiedene Beispiele, wie etwa
Uferbereiche, Hecken, Feldgehdlze oder Trockenwiesen. Biotope sind
grundsatzlich zu schiutzen und zu unterhalten, gleich ob sie von
nationaler, regionaler oder nur lokaler Bedeutung sind (Art. 18b Abs. 1
NHG). Eingriffe darin dirfen nur bewilligt werden, wenn sie
standortgebunden sind und einem (berwiegenden Bedirfnis
entsprechen (Art. 18 Abs. 1®° NHG und Art. 14 Abs. 6 der
eidgendssischen Verordnung Uber den Natur- und Heimatschutz
[SR 451.1; abgekirzt NHV]). Lasst sich eine Beeintrachtigung unter
Abwagung aller Interessen nicht vermeiden, so sind Schutz-,
Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen anzuordnen (Art. 18
Abs. 1" NHG und Art. 14 Abs. 7 NHV). Die Erhaltung der Biodiversitat
stellt eine Bundesaufgabe dar (Art. 2 NHG). Gemass Art. 12 NHG kann
die Verletzung dieser Bestimmungen von den gesamtschweizerischen
Naturschutzverbanden mit Einsprache und (Verbands-)Beschwerde
geltend gemacht werden (A. GERBER, Biotopschutz und 6kologischer
Ausgleich im Siedlungsgebiet: dringend bendtigt und rechtlich
geboten, URP 2018, S. 5; BUDE Nr. 106/2022 vom 2. Dezember 2022
Erw. 3.5).

4.6 Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens liess die Vorinstanz
die fragliche Hecke entlang der ndrdlichen Grenze des Grundstiicks
Nr. 001 erneut begutachten, nachdem die Rekurrentin 2 diese bereits
in ihrem Auftrag hatte prifen lassen und Hinweise auf eine Schutzwir-
digkeit feststellen konnte. Im Gutachten vom 30. Juni 2022 stellte die
beauftragte M. AG eine klare Schutzwurdigkeit der Hecke auf den
Grundstiticken Nrn. 001, 003 und 005 fest. Es empfahl daher, «die He-

Entscheid des Bau- und Umweltdepartementes SG (Nr. 6/2026), Seite 15/46



cke gem. NHG als Objekt ins Inventar der schitzenswerten Naturob-
jekte aufzunehmen». Dieser Auffassung ist die Vorinstanz gefolgt und
hat die Hecke in die revidierte Schutzverordnung aufgenommen und
zu dessen Schutz am 16. September 2024 eine Planungszone erlas-
sen. Damit dirfte es unbestritten sein, dass es sich bei der fraglichen
Hecke um ein schutzwirdiges Biotop im Sinn des NHG handelt.

4.7 Die Kantone sorgen sowohl fiir den Schutz und Unterhalt der
Biotope von nationaler Bedeutung (Art. 18a Abs. 1 NHG) als auch je-
ner von regionaler und lokaler Bedeutung (Art. 18b Abs. 1 NHG).
Dabei handelt es sich um eine den Kantonen lbertragene Bundesauf-
gabe (N. DAJCAR, in: Keller/Zufferey/Fahrlander [Hrsg.], Kommentar
NHG, 2. Aufl., Zirich 2019, Art. 18b N 5). Dies hat zur Folge, dass die
Rekurrentin 2 vorliegend als beschwerdeberechtigter Verband befugt
ist, gegen das Bauvorhaben Einsprache zu erheben, wenn auch nur
soweit, als sie geltend macht, mit dem Vorhaben werde eine schit-
zenswerte Hecke im Sinn eines Biotops gemass Art. 18 NHG beein-
trachtigt. Mithin ist die Vorinstanz auf die Verbandsbeschwerde zu Un-
recht nicht eingetreten, weshalb der Nichteintretensentscheid aufzu-
heben ist. Der Rekurs 2 ist somit gutzuheissen.

5.
Die Rekurrentinnen und Rekurrenten riigen, das Bauvorhaben sei mit
der im Jahr 1987 zugunsten der Politischen Gemeinde Z.____ begrin-

deten Personaldienstbarkeit nicht vereinbar.

5.1.1 Die Einrdaumung einer Grund- oder Personaldienstbarkeit ist
zivilrechtlicher Natur, weshalb diesbezlgliche Rechtsstreitigkeiten
grundsatzlich vom Zivilgericht zu entscheiden sind. Die vorfrageweise
Prufung zivilrechtlicher Fragen durch Verwaltungsbehérden ist grund-
satzlich zuldssig, auch wenn sich diese dabei in Zurtickhaltung zu
Uben haben. Die Auslegung eines zivilrechtlichen Vertrags durch eine
Verwaltungsbehorde wird gemeinhin nur als zuldssig erachtet, wenn
der Vertragsinhalt leicht feststellbar ist und sich ein unzweifelhaftes
Resultat ergibt (Urteil des Bundesgerichtes 1C_237/2010 vom 30. Au-
gust 2010 Erw. 2.4.2).

5.1.2 Bei der strittigen Dienstbarkeit handelt es sich wohl um eine
sog. Gemeindedienstbarkeit. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass
Inhaber der Dienstbarkeit bzw. aus der Dienstbarkeit dinglich berech-
tigt das Gemeinwesen ist, das Recht zur Auslibung der Dienstbarkeit
aber den Gemeindeeinwohnern oder bestimmten Gemeindeeinwoh-
nern (z.B. den Viehbesitzern bei einem Trankerecht zu Gunsten der
Gemeinde) oder der Allgemeinheit (z.B. bei Wegrechten zu Gunsten
der Gemeinde) zusteht. Die Gemeindedienstbarkeiten werden in der
Regel wie hier als Personaldienstbarkeiten (zu Gunsten einer be-
stimmten Gemeinde) begriindet, kénnen aber auch als Grunddienst-
barkeiten (zu Gunsten eines Grundstiicks im Eigentum einer Ge-
meinde) im Grundbuch eingetragen werden. Wem oder welchem Per-
sonenkreis im Einzelfall das Recht zur Ausiibung einer Gemeinde-
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dienstbarkeit zusteht, ist durch Auslegung zu ermitteln. Inhalt und Um-
fang einer Personaldienstbarkeit bestimmen sich nach den fir die
Grunddienstbarkeiten geltenden Regeln. Ausgangspunkt ist der
Grundbucheintrag. Soweit sich Rechte und Pflichten aus dem Eintrag
deutlich ergeben, ist dieser fir den Inhalt der Dienstbarkeit massge-
bend (Urteil des Bundesgerichtes 5A_181/2011 3. Mai 2011 Erw. 2.1).

5.1.3 Unabhangig davon, ob sich im vorliegenden Fall der Inhalt und
Umfang der Personaldienstbarkeit eindeutig bestimmt lassen, stellt
sich insbesondere die Frage, welchem Personenkreis die vereinbarten
Rechte zustehen. Die Beantwortung dieser Frage erfordert die Ausle-
gung des Dienstbarkeitsvertrags, was in die Zustandigkeit der Zivilge-
richte fallt. Entsprechend erlbrigt sich auch eine Sistierung der
Rekursverfahren bis das DI Uber die Wiedereintragung der zwischen-
zeitlich geldschten Personaldienstbarkeit entschieden hat. Die ent-
sprechenden Sistierungs- sowie Editionsbegehren kénnen bei dieser
Ausgangslage in antizipierter Beweiswurdigung abgewiesen werden.

6.
Die Rekurrentinnen und Rekurrenten beantragen die akzessorische
Uberprifung des geltenden Zonenplans aus dem Jahr 1991.

6.1 Die Rechtsmittelinstanzen im Baubewilligungsverfahren sind bei
der Beurteilung einer Baubewilligung befugt, den angewendeten kom-
munalen baurechtlichen Erlass vorfrageweise auf seine Gesetz- und
Verfassungsmassigkeit hin zu Uberprifen (akzessorische Normenkon-
trolle). Uneingeschrankt ist die Uberpriifungsbefugnis von kantonalen
Gesetzen und Verordnungen auf ihre Ubereinstimmung mit Bundes-
recht und die Uberpriifung von kantonalen Verordnungen auf deren
Ubereinstimmung mit kantonalem Verfassungs- und Gesetzesrecht.
Zu den kantonalen Verordnungen gehéren nach der Rechtsprechung
des Verwaltungsgerichtes auch die rechtsetzenden Erlasse der Ge-
meinden. Diesen Erlassen gleichgestellt sind die Uberbauungs- und
Zonenplane (CAVELTI/VOGELI, a.a.0., N 691 ff.).

Nach standiger Rechtsprechung ist eine spatere akzessorische (vor-
frageweise) Uberpriifung von Nutzungspldnen nur ausnahmsweise
moglich. Materielle Einwendungen gegen die Rechtmassigkeit eines
Erlasses missen grundsatzlich bereits im Auflageverfahren vorgetra-
gen werden. Im nachfolgenden Baubewilligungsverfahren ist aus
Griinden der Rechtssicherheit eine Anfechtung in der Regel ausge-
schlossen (BGE 115 1b 335 S. 341). Eine akzessorische Uberpriifung
und Anpassung eines solchen Erlasses ist einerseits nur moglich,
wenn sich die Verhaltnisse seit der Planfestlegung erheblich geandert
haben (BGE 115 Ib 335 S. 341) bzw. wenn Umstande eingetreten
sind, welche die Glltigkeit des Plans in Frage stellen. Andererseits
kommt eine akzessorische Uberpriifung in Frage, wenn die betroffe-
nen Grundeigentimerinnen und Grundeigentiimer nicht befahigt oder
veranlasst waren, ihre Rechte im Planverfahren wirksam zu wahren,
sei es, dass das Verfahren ihnen nicht die Moglichkeit dazu bot oder
dass sie die rechtliche Tragweite des Plans noch nicht klar erkennen
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konnten (CAVELTI/VOGELI, a.a.0., N 692; Urteil des Bundesgerichtes
1C_287/2021 vom 25. Juli 2022 Erw. 3.2; BGE 119 Ib 480 Erw. 5c,
S. 486 mit Hinweisen sowie zum Ganzen auch BGE 14811417
Erw. 3.3). Dabei geht es um jene Félle, in denen das Planerlassver-
fahren den Grundeigentimerinnen und Grundeigentimern oder ande-
ren Betroffenen weder einen rechtzeitigen Schutz ihrer Interessen ein-
raumte noch eine Einschatzung der rechtlichen Tragweite der aufer-
legten Beschrankungen ermdoglichte. Dabei genligt es jedoch nicht,
wenn ein Grundstick erst nach dem Planerlass erworben wurde; zu
berlcksichtigen sind einzig die objektiven Moglichkeiten der Be-
schwerdeflhrung im Zeitpunkt des Planerlasses, bspw. nicht eindeu-
tige oder klar erkennbare Plandarstellung (T. TANQUEREL, in: Aemise-
gger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG: Nut-
zungsplanung, Zirich/Basel/Genf 2016, Art. 21 N 31).

6.2 Soweit die Rekurrenten geltend machen, der Zonenplan aus
dem Jahr 1991 sei bereits aufgrund seines Alters, der seither erfolgten
Rechtsénderungen — insbesondere der Revision des RPG — aufzuhe-
ben, sind sie nicht zu hdren. Die angefilhrten Grinde flhren nicht
dazu, dass der rechtskraftig erlassene und nach wie vor in Kraft ste-
hende Zonenplan seine Geltung verlieren wiirde oder und nicht mehr
anwendbar ware. Auch hat eine laufende Revision keine Vorwirkung
auf den formellen Bestand eines rechtskraftigen Zonenplans. Zu die-
sem Schluss kommt das Bundesgericht, welches sich im oben bereits
zitierten Urteil 1C_435/2022 vom 23. Januar 2024 mit den gleichen
Argumenten bereits mit der Gultigkeit des Zonenplans der Politischen
Gemeinde Z.___ aus dem Jahr 1991 auseinandergesetzt hat (vgl.
oben Erw. 4.3). Weshalb im vorliegenden Fall von der bundesgericht-
lichen Meinung abgewichen werden soll, ist nicht ersichtlich und wird
auch nicht geltend gemacht. Die Rige erweist sich daher als unbe-
grundet.

6.3 Weiter und im Unterschied zum oben genannten Bundesge-
richtsurteil, welches ein anderes Gebiet der Politischen Gemeinde
Z. ___ betraf, machen die Rekurrenten zusammengefasst geltend, es
ldgen gednderte Verhaltnisse vor, da seit der damaligen Einzonung
und aufgrund der fehlenden Uberbauung des Grundstiicks Nr. 001
zwischenzeitlich ein eigentliches Naturschutzgebiet entstanden sei.

6.4 Wie die Vorinstanz im Einspracheentscheid ausflihrt, liege der
J.____in der Mitte des Gemeindegebietes am Abhang oberhalb des
Siedlungsbereichs von Z.____. Das hier ab den 1980er Jahren entstan-
dene Wohnquartier mit dem Baugrundstiick Nr. 001 befinde sich nach
dem heute rechtsgultigem Zonenplan in der WE, das Reservoir in der
Z6BA, das umgebende Landwirtschaftsland in der Landwirtschafts-
zone und das Grundstlick Nr. 003 in der GF. Diese Zonenordnung
werde mit dem neuen (noch nicht  rechtskraftigen)
Zonenplan — ohne Flachenveranderungen — ins neue Recht tberfiihrt.
Der kantonale Richtplan beinhalte flir das Gebiet J.  keine Vorga-
ben fir die Unterschutzstellung von Naturwerten. Indessen enthalte
dieser Festlegungen fiir das Gebiet Eselschwanz (Naturschutzgebiet),
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das Gebiet Bruggerhorn (Naturschutzobjekt) sowie flir den Heldsberg
(Landschaftsschutzgebiet). Insoweit kann der Vorinstanz zugestimmt
werden, dass keine Hinweise auf gednderte Verhaltnisse bestehen.

6.5 Weiter gibt die Vorinstanz im Einspracheentscheid den Ablauf
der Abklarungen der Naturwerte im Gebiet der Politischen Gemeinde
Z. __ im Hinblick auf die Revision des Schutzinventars wieder. Dem-
nach habe der Gemeinderat durch ein ausgewiesenes Fachburo flr
Natur und Landschaft ein Inventar der Naturgiter innerhalb des Ge-
meindegebietes erarbeiten lassen. Insgesamt seien rund 120 Natur-
schutzobjekte im Inventar erfasst worden. Auf der Grundlage dieses
Inventars habe der Gemeinderat am 19. Marz 2019 die revidierte
Schutzverordnung erlassen. Zu den Schutzobjekten der heute gliltigen
Schutzverordnung kdmen in der revidierten Schutzverordnung im Um-
felddes J._ —aberausserhalb des Grundstlicks Nr. 001 — zwei gros-
sere Naturschutzgebiete, ein Geotop, ein Einzelbaum, mehrere He-
cken und Feldgehdlze sowie weitere Einzelbdume unterhalb bzw.
nérdlich und 6stlich des Waldes hinzu. Weitere Naturschutzobjekte in
der Umgebung enthalte das Inventar der Naturgtter nicht. Die Rekur-
rentin 2 habe jedoch in Zusammenhang mit einem friiheren Bauvorha-
ben auf Grundstiick Nr. 001 durch das Umweltbliro N._ AG ein 6ko-
logisches Fachgutachten erarbeiten lassen. Als Fazit der Faunabe-
trachtung hebe das Gutachten die Bedeutung der schitzenswerten
Hecke auf dem Grundstick Nr. 001 hervor. Weitere Schutzobjekte
nenne das Gutachten jedoch nicht. Im Hinblick auf die Landschaftsas-
thetik halte das Gutachten fest, dass sich die Landschaftskammer am
J.____in 6kologischer und naturkundlicher Hinsicht nicht von den an-
deren Landschaftsraumen an den Hangbereichen oberhalb von Z.__
unterscheide. Dem Gebiet J._ komme daher 6kologisch und natur-
kundlich keine schutzwirdige Bedeutung im Sinn von Art. 18 NHG und
Art. 115 PBG zu.

Um die 6kologische Beurteilung verschiedener uniiberbauter Grund-
sticke im Umkreis des Baugrundstiicks Nr. 001 weiter abzuklaren,
habe die Vorinstanz das Umweltbliro M. AG mit einer zusatzlichen
Okologischen Beurteilung beauftragt. Dieses komme nach einer Feld-
begehung mit Gutachten vom 30. Juni 2022 im Fazit zum Schluss,
dass auf den untersuchten Grundstiicken keine nach nationaler oder
kantonaler Gesetzgebung geschiitzten Pflanzenarten festgestellt wer-
den konnten. Auf den Grundstiicken Nrn. 001 und 003 habe zwar flr
die Biodiversitat wertvolle Lebensraume festgestellt werden kdénnen,
die Vegetationstypen seien jedoch nicht schiitzenswert nach NHV. Es
bestehe auf beiden Grundstiicken das Potenzial, dass sich aus dem
aktuellen Ist-Zustand schitzenswerte Lebensraume entwickeln kénn-
ten. Auf den Grundstticken Nrn. 008 und 010 seien Pflanzen kartiert,
welche charakteristisch fur die nach NHV schitzenwerten Lebens-
raume «Ahorn-Schluchtwald» (6.3.1) und «Lindenmischwald» (6.3.2)
seien. Aufgrund der aktuellen Auspragung der Gesamtvegetation auf
den beiden Grundstiicken werde die Schutzwirdigkeit jedoch so be-
urteilt, dass eine Aufnahme in die Schutzverordnung nicht gerechtfer-
tigt scheine. Eine klare Schutzwirdigkeit sei hingegen bei der Hecke
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auf den Grundstiicken Nrn. 001, 003 und 005 festgestellt worden. Es
werde empfohlen, die Hecke gem. NHG als Objekt ins Inventar der
schutzenswerten Naturobjekte aufzunehmen. Diese Beurteilung be-
ziehe sich auf die Erhebung der Flora im Untersuchungsraum. Ergan-
zende faunistische Erhebungen wiirden womdglich vertiefte Erkennt-
nisse zur Abschatzung der Schutzwirdigkeit der vorhandenen Le-
bensrdume liefern.

6.6 Gestutzt auf diese Gutachten kam die Vorinstanz im Ein-
spracheentscheid zum Schluss, dass die Grundstiicke Nrn. 008, 005,
003, 010 und 001 im Gebiet J.____keine Schutzwirdigkeit nach Art. 18
NHG und Art. 115 PBG aufwiesen. Lediglich der Hecke auf den Grund-
stlicken Nrn. 001, 003 und 005 kénne Schutzwirdigkeit zugestanden
werden, weshalb der Gemeinderat diese im Rahmen der zweiten Auf-
lage in die Schutzverordnung aufgenommen habe. Das Grundstiick
Nr. 003 sei heute der GF zugeschieden. Dieser Zonenzuweisung habe
damals offenbar die Planungsabsicht zugrunde gelegen, die weitere
Ausdehnung des Einfamilienhausquartiers hier zu unterbinden. Diese
planerische Massnahme werde im totalrevidierten Zonenplan beibe-
halten und diese Grundstiicke deshalb nach neuem Recht als Freihal-
tezone bezeichnet. Eine Unterschutzstellung des Baugrundsticks
Nr. 001 kénne auch nicht mit Griinden des Aussichtsschutzes begriin-
det werden. Einerseits weil die Aussicht vom Aufenthaltsplatz auf dem
Reservoir Uber die Higelkuppe, d.h. Gber das Grundstiick Nr. 001
(Nordwesten) sehr eingeschrankt sei und zudem durch die fragliche
Hecke verstellt werde. Das noch unlberbaute Baugrundstick Nr. 001
befinde sich innerhalb des Einfamilienhausquartiers in erhohter Lage
zwischen den Wohngebauden und bilde hier eine Baullicke im Sied-
lungsgebiet. Deren Uberbauung fiihre zu keiner weiteren Veranderung
der Landschaftsstruktur, sondern bewirke lediglich eine Erganzung
des heute bestehenden Wohnquartiers. Deshalb entspreche die bis-
herige Zonenplanordnung den gegebenen Verhaltnissen und sei da-
her recht- und zweckmassig.

6.7 Wie die Rekurrenten ausfiihren, haben sie die gleichen Griinde,
welche sie vorliegend im Rahmen der beantragten akzessorischen
Uberpriifung des Zonenplans vorbringen, auch in den Einsprachever-
fahren betreffend Revision der Rahmennutzungsplanung sowie
Schutzverordnung vorgebracht. Das AREG hat die Revision der Nut-
zungsplane zwischenzeitlich mit Verfigungen vom 16. April 2024 ge-
nehmigt (abrufbar unter ___ ). Somit konnten offenbar auch das
AREG bzw. die im Rahmen der Genehmigung beigezogenen Amts-
stellen die von den Rekurrenten geltend gemachten Griinde fir gean-
derte Verhaltnisse nicht erkennen. Gegenteiliges bringen die Rekur-
renten jedenfalls nicht vor. Insbesondere legen die Rekurrenten keine
Argumente, Stellungnahmen oder Amtsberichte aus den beim Bau-
und Umweltdepartement hangigen Rekursen zum Rahmennutzungs-
plan und zur Schutzverordnung vor, die ihre Position stiitzen kénnten.
Ein Beizug der entsprechenden Rekursakten kann daher in antizipier-
ter Beweiswirdigung abgewiesen werden. Vor diesem Hintergrund so-
wie gestitzt auf die ausfiihrliche Begriindung im Einspracheentscheid
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einschliesslich der entsprechenden Gutachten ist festzuhalten, dass
bei der gebotenen summarischen Betrachtung keine Hinweise auf er-
heblich geanderte Verhaltnisse vorliegen. Somit besteht grundsatzlich
kein Raum fiir eine (weitergehende) Uberprifung des Zonenplans. Die
Rugen erweisen sich als unbegrindet.

7.
Die Rekurrentinnen und Rekurrenten beantragten im Einsprachever-
fahren den Erlass einer Planungszone.

7.1 Es fallt zunachst auf, dass die Vorinstanz lediglich tber den An-
trag der Rekurrenten 1 befunden hat, obwohl auch die Rekurrentin 2
und die Rekurrenten 3 den Erlass einer Planungszone beantragt
haben. Ob dieser Umstand bereits fiir sich allein die Aufhebung des
Bau- und Einspracheentscheids rechtfertigt, kann jedoch offen blei-
ben.

7.2 Planungszonen im Sinn von Art. 27 RPG bzw. Art. 42 PBG
bewirken o6ffentlich-rechtliche Eigentumsbeschréankungen (RuUCH, in:
Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen [Hrsg.], Praxiskommentar RPG:
Nutzungsplanung, Zirich/Basel/Genf 2016, Art. 27 N 25). Die kanto-
nalgesetzliche Grundlage findet sich in Art. 42 Abs. 1 PBG, wonach
die zustandige Behdrde ein bestimmtes Gebiet als Planungszone be-
zeichnen kann, wenn der Erlass oder die Anderung von Nutzungsplé-
nen oder eine Landumlegung angezeigt ist. Planungszonen dienen
der einstweiligen Sicherung der beabsichtigten Nutzungsplanung, im
Besonderen der Bewahrung der Planungs- und Entscheidungsfreiheit
der Behorden, die nicht durch Vorhaben, die den Planungsabsichten
widersprechen, beeintrachtigt werden sollen (RUCH, a.a.0., Art. 27 N
26). Die Planungszone stellt somit eine vorsorgliche, sichernde Mass-
nahme dar und verschafft dem im Entstehen begriffenen Nutzungs-
plan eine gewisse negative Vorwirkung (P. HANNI, Planungs-, Bau und
besonderes Umweltrecht, Bern 2022, 7. Aufl., S. 261). Eine Planungs-
zone hat dabei nicht die Wirkung eines allgemeinen oder absoluten
Bauverbots. Sie wirkt sich insbesondere nicht hemmend auf das Bau-
bewilligungs- und anschliessende Rekursverfahren aus. Die Sperrwir-
kung der Planungszone beschrankt sich auf negative, prajudizierende
Auswirkungen von Bauvorhaben auf die im Gang befindliche Planung.
Damit ist vereinbar, geringfiigige Abweichungen vom beantragten
kiinftigen Recht zuzulassen. Fiir Vorhaben, die den Planungszweck
nicht berlihren, bleibt die bisherige Nutzungsordnung in Kraft. Sind die
Voraussetzungen erfullt, besteht also nach wie vor Anspruch auf Er-
teilung einer Baubewilligung (B. WALDMANN/P. HANNI, Raumplanungs-
gesetz, Bern 2006, Art. 27 N 27; BR 3/2008, S. 130). Beim Erlass der
Planungszone legt die zustandige Gemeindebehdrde den Zweck fest
(Art. 42 Abs. 2 PBG). Planungszonen werden fiir langstens drei bzw.
finf Jahre bestimmt (Art. 42 Abs. 3 PBG).

7.3 Fraglich ist bereits, ob Privatpersonen ein einklagbarer An-
spruch auf den Erlass einer Planungszone zusteht, zumal die Pla-
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nungszone grundsatzlich als Sicherungsinstrument der Planungsbe-
horde fungiert. Entsprechend halt das Bundesgericht in Urteil
1C_577/2019 vom 4. November 2020 fest, dass die Praxis keine allzu
hohen Anforderungen an die Begrlindetheit einer behérdlichen Pla-
nungsabsicht beim Erlass einer Planungszone stellt. Demgegenuber
unterliegt der Anspruch der Grundeigentiimer auf Uberpriifung der
Nutzungsplanung nach Art. 21 Abs. 2 RPG relativ strengen Anforde-
rungen. Die Grundsatze fiir die Frage, ob ein Nutzungsplan aufgrund
geanderter Verhaltnisse zu Uberprifen ist, bilden demnach auch den
Massstab fir die Prifung der Ablehnung eines Gesuchs um Erlass
einer Planungszone (Erw. 3.4 f).

7.4 Soweit die Rekurrenten sinngemass den Erlass einer Planungs-
zone beantragen, um eine Prajudizierung ihrer Antrage im Rahmen
der Revision der Rahmennutzungsplanung und der Schutzverordnung
zu verhindern, sind sie somit von vornherein nicht zu héren. Eine Pla-
nungszone dient grundsatzlich der Sicherung der Planungsabsichten
der zustandigen Planungsbehdrde und nicht der Absicherung individu-
eller Rechtsbegehren. Ebenfalls als unbegriindet erweist sich der An-
trag auf Erlass einer Planungszone aufgrund der von den Rekurrenten
vorgebrachten Griinde flir gednderte Verhaltnisse. Wie bereits darge-
legt, liegen keine Hinweise auf geanderte Verhaltnisse vor. Entspre-
chend sieht die Vorinstanz als zustandige Planungsbehérde fiir das
fragliche Gebiet — mit Ausnahme der zu schitzenden Hecke — keine
grundlegenden Anderungen vor. Zudem hat die Vorinstanz fir die
schutzwirdige Hecke am 16. September 2024 eine Planungszone er-
lassen. Im Ubrigen ist keine konkrete Planungsabsicht der Planungs-
behorde ersichtlich, die den Schutz durch eine Planungszone rechtfer-
tigen wirde.

7.5 Eingehender zu prifen ist, ob aufgrund der Regelbauvorschrif-
ten, welche im Rahmen der Revision des Baureglements geandert
werden sollen, eine mittels einer Planungszone abzusichernde Pla-
nungsabsicht besteht. Das derzeit geltende Baureglement vom
21. September 1999 (abgekiirzt BauR) sieht flir die WE eine Gebau-
delange von 30 m vor (Art. 17 BauR). Wie die Vorinstanz im Ein-
spracheentscheid ausfihrt und im Rahmen der Rekursvernehmlas-
sungen unbestritten blieb, sieht das revidierte Baureglement fiir die
Wohnzone 9.5, welcher das Baugrundstick Nr. 001 neu zugewiesen
werden soll, einen Gebaudelange von lediglich 20 m vor. Somit redu-
zZiert sich die Gebaudelange auf dem strittigen Baugrundstiick gemass
revidiertem aber noch nicht rechtskraftigen Baureglement um 10 m.
Die Vorinstanz erachtet die geanderte Regelbauvorschrift jedoch nicht
als Grund flr eine Planungszone, da ein neues Baureglement grund-
satzlich keine Vorwirkung entfalte. Auch erkenne die Vorinstanz kein
Uberwiegendes o6ffentliches Interesse, Bauten zu verhindern, welche
die gemass dem kiinftigen Baureglement zulassige Gebaudelange
Uberschreite. Die Reduktion der Gebaudelange im neuen Bauregle-
ment diene dazu, Ubermassige grosse Baukdrper zu verhindern, weil
im neuen Baureglement die Ausnltzungsziffer wegfalle und die Ge-
meinde Z. _ auch keine Baumassenziffer einflihre. Weil nach dem

Entscheid des Bau- und Umweltdepartementes SG (Nr. 6/2026), Seite 22/46



geltenden Baureglement die Bebauung durch die Ausnltzungsziffer
genlugend eingeschrankt werde, bestehe nach Auffassung der Vo-
rinstanz kein Grund, mittels einer Planungszone eine gewisse Vorwir-
kung des neuen Baureglements zu erreichen.

7.6 Gemass geltendem Art. 17 BauR betragt die Ausnitzungsziffer
in der WE 0,4. Mit der Ausnitzungsziffer wird das hochstzulassige
Mass einer Uberbauung absolut, d.h. losgeldst von den Vorschriften
Uber Grenzabstand, Gebaudehohe, -lange usw. geregelt. Die Ausnut-
zungsziffer ist eine zusétzliche absolute Schranke der Uberbauung.
Regeln uber das Verhaltnis von anrechenbaren Landflachen und tber-
bautem Raum sollen eine zu dichte oder zu enge Uberbauung mit un-
genlugenden Licht- und Luftverhaltnissen und gesundheitsschadigen-
den Auswirkungen verhindern. Ausserdem koénnen ihnen gestalteri-
sche Motive zugrunde liegen, indem die Verunstaltung des Orts- und
Landschaftsbilds ausgeschlossen wird (B. HEER, a.a.0., Rz. 659). An-
ders als das damalige BauG, welches Grundlage flir das geltende
BauR bildet, sieht das PBG keine Ausnltzungsziffer mehr vor. Die im
Katalog des PBG aufgefiihrten Regelbauvorschriften widerspiegeln
das zentrale Ziel, die Regelungsdichte méglichst zu begrenzen. Dem-
entsprechend wurde der Umfang des Katalogs auf diejenigen Rege-
lungen eingeschrankt, welche einem zentralen offentlichen Interesse
entsprechen. Kein 6ffentliches Interesse besteht insbesondere an der
Festlegung von Geschossen (Untergeschoss, Vollgeschoss, Dachge-
schoss) und an der damit einhergehenden Festlegung einer Ausnut-
zungsziffer. Die Anliegen von Gemeinden oder von Nachbarn bezie-
hen sich in aller Regel auf das Volumen und die Abstande einer Baute;
dagegen besteht kein 6ffentliches Interesse am Entscheid, was inner-
halb der definierten Bauvolumen realisiert wird bzw. wie diese Flachen
genutzt werden (Botschaft und Entwurf der Regierung vom 11. August
2015 zum Planungs- und Baugesetz, ABI 2015, S. 2415). Somit stellt
das PBG den Politischen Gemeinden grundsatzlich andere Instru-
mente zur Verfigung, um die Bebauung ihrer Gebiete zu beplanen.
Da die Bebauung stets aus dem Zusammenspiel aller einschlagigen
Regelbauvorschriften resultiert, sind diese auch stets im Gesamtkon-
text zu betrachten. Die isolierte Betrachtung einer einzelnen, geander-
ten Regelbauvorschrift ist daher verkiirzt und reicht fir sich allein nicht
aus, um den Erlass einer von Privaten beantragten Planungszone zu
begriinden. Bei solchen Gesuchen sind die Anforderungen wie gezeigt
strenger, da eine Planungszone in erster Linie der Sicherung behoérd-
licher Planungsabsichten dient. Der Einzelparameter ist daher unge-
eignet, um in grundsatzlicher Weise Aussagen uber die Art oder das
Mass der baulichen Nutzung — und damit der behérdlichen Planungs-
absicht — zu treffen. Hierfir muss viel mehr gestitzt auf den Planungs-
bericht dargelegt werden, welche Ziele eine bestimmte Zone verfolgt
und weshalb zur Erreichung jener Ziele die entsprechenden Bauvor-
schriften erlassen wurden. Erst dann kann festgestellt werden, ob ver-
glichen mit dem lIst-Zustand (berhaupt eine geanderte Planungsab-
sicht vorliegt. Eine entsprechende Begrindung hat die Vorinstanz un-
terlassen und sich ihrerseits mit einem pauschalen Verweis auf den
geltenden Einzelparameter der Ausniitzungsziffer begniigt. Insoweit
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ist von einer unvollstandigen Begriindung auszugehen. Vor diesem
Hintergrund wie auch der Tatsache, dass die Vorinstanz iber die Be-
gehren der Rekurrenten 2 und 3 nicht befunden hat, erweist sich die
Aufhebung der strittigen Ziffer betreffend der Rekurrenten 1 und die
Ruckweisung zur koordinierten Entscheidung als angezeigt.

8.

Betreffend das Bauvorhaben riigen die Rekurrentinnen und Rekur-
renten, dass dieses bereits die derzeit zuldssige Gebaudelange von
30 m Uberschreite.

8.1 Die Gebaudeldnge wird im BauG nicht definiert. In Bauregel-
menten wird sie in der Regel als langste Fassadenabmessung um-
schrieben (B. HEER, a.a.0., Rz. 658). Wie bereits ausgeflhrt betragt
die Gebaudelange in der WE gemass derzeit geltendem BauR 30 m
(Art. 17 BauR). Gemass Art. 22 BauR gilt als Gebaudelange die
langste Fassadenabmessung samt Anbauten (Abs. 1). Bei abgesetz-
ten und gegliederten Fassaden bemisst sie sich nach der senkrechten
Projektion der aussersten Gebaudekanten auf eine Linie, die der Ver-
langerung des langsten geraden Teils dieser Fassade entspricht (Abs.
2). Bei speziellen Gebaudeformen bestimmt der Gemeinderat in Aus-
legung von Abs. 1 und 2 die Messweise (Abs. 3). Unterirdische Bauten
werden nicht angerechnet (Abs. 4).

8.2 Das Bauvorhaben ist zweigeschossig ausgestaltet. Im Erdge-
schoss (EG) ist der (primare) Wohnbereich vorgesehen. Das EG weist
eine Ausdehnung von etwa 21 m auf 15 m auf, wobei die Langsseite
des rechteckigen Grundrisses gegen Norden ausgerichtet ist. Darun-
ter liegt das Hanggeschoss (HG). Es beherbergt neben der Einstell-
halle fir Fahrzeuge und dem Veloraum zusatzlich den Technikraum,
ein Gastezimmer mit separater Dusche/WC, einen Fitnessraum, ein
Blro sowie eine Garderobe. Die Erschliessung des HG erfolgt von
Siiden, wo sich das Garagentor samt Vorplatz befindet. Das HG weist
gemass Grundrissplan eine Ausdehnung von 30 m auf 20 m auf. Die
im Vergleich zum EG gréssere Ausdehnung erstreckt sich insbeson-
dere gegen Siuden und Westen. Westlich und stdlich des EG ist der
Aussenbereich vorgesehen. Im westlichen Aussenbereich, mit einem
Abstand von rund 7,5 m zum EG, ist ein ebenerdig zuganglicher Aus-
senpool vorgesehen. Der rechteckige, 4 m auf 11 m grosse Pool weist
eine Tiefe von rund 1,5 m auf und ist mit der kurzen Seite gegen Nor-
den ausgerichtet. Die nordseitige Poolaussenwand ist verglast und tritt
in der Nordansicht entsprechend in Erscheinung. Sodann befindet sich
in der sidwestlichen Ecke ein 23,7 m? grosser Schopf.

8.3 Die aus Backsteinen bestehende Nordfassade wird gegen
Osten und Westen mit einem ebenfalls in Backstein gehalten Wind-
fang von rund 1,5 m Lange fassadenblindig erweitert. Die Gebaude-
lange im EG ist somit — selbst, wenn die beiden Windfange zur Fas-
sade zu zahlen waren — mit rund 24 m unbestrittenermassen einge-
halten. Strittig ist jedoch, ob die Gebaudelange nordseitig des HG ein-
gehalten ist. Die Gebaudelange betragt gemass den bewilligten
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Grundrissplanen 30 m. Die Rekurrenten vertreten jedoch die Auffas-
sung, dass auch der westseitige Aussenpool, der teilweise auf Hohe
des HG liegt, einschliesslich der zugehdrigen Stiitzmauern als Be-
standteil der Fassade zu qualifizieren sei und folglich bei der Berech-
nung der Gebaudelange zu berlicksichtigen ware.

8.4 Als Gebdudefassaden von Wohnbauten gelten nach dem ge-
wohnlichen Sprachgebrauch und nach standiger Rechtsprechung ge-
meinhin nur die tragenden, im Regelfall bis auf die Fensterdffnungen
geschlossenen und Witterungsschutz bietenden Gebaudeabschlisse,
wie die Aussenwande und das Dach, die zuséatzlich auch die energe-
tisch erforderliche Isolation nach aussen aufweisen (BUDE
Nr. 25/2025 vom 4. April 2025 mit weiteren Hinweisen). Inwiefern der
Fassadenbegriff auf den aussenseitig liegenden Pool oder die ent-
sprechenden Stitzmauern zutrifft, ist nicht ersichtlich. Ebenfalls nicht
ersichtlich ist, inwiefern Art. 73 PBG dem Vorhaben entgegenstehen
sollte. Die Bestimmung definiert lediglich den Gebaudebegriff, wonach
es sich um ortsfeste Bauten handelt, die zum Schutz von Menschen,
Tieren oder Sachen eine feste Uberdachung und in der Regel weitere
Abschlisse aufweisen. Hinzu kommt, dass — wie die Vorinstanz im
Einspracheentscheid ausflihrt — der beim urspriinglichen Bauprojekt
maoglicherweise entstandene Eindruck einer 40 m langen Fassade ver-
mieden wurde, indem im HG die Materialisierung und Farbgebung so
angepasst wurden, dass in der Nord- und Sidansicht keine Wand mit
einheitlicher Farbgebung und Materialisierung mehr erscheint,
wodurch der falsche Eindruck einer 40 m langen Fassade hatte ent-
stehen kdnnen. Die Rlge erweist sich somit als unbegrindet.

9.
Weiter riigen die Rekurrenten 3, dass der gegen Siiden einzuhaltende
Grenzabstand verletzt sei.

9.1 In Art. 19 BauR wird der Grenzabstand von Gebauden als die
kiirzeste Entfernung zwischen Fassade und Grenze definiert, wobei
im Grundriss zu messen ist (Abs 1). Es gilt ein grosser und ein kleiner
Grenzabstand. Der grosse Grenzabstand ist auf die Hauptwohnseite,
der kleine Grenzabstand auf die Ubrigen Gebaudeseiten einzuhalten
(Abs. 2). Der Grenzabstand kann ungleich auf benachbarte Grundstu-
cke verteilt werden, wenn der Nachbar sich schriftlich zur Einhaltung
eines entsprechend grésseren Grenzabstandes verpflichtet. Der Ge-
meinderat verfligt diese Verpflichtung als 6ffentlich-rechtliche Eigen-
tumsbeschrankung und lasst sie im Grundbuch anmerken (Abs. 3).
Gemass Art. 17 BauR betragt in der WE der grosse Grenzabstand
6 m, der kleine Grenzabstand 4 m.

9.2 Die Rekurrenten 3 beschranken sich in ihren Ausfiihrungen auf
die pauschale Kritik, dass der Abstand von 6 m zur sidlichen Grenze
nicht eingehalten werde. Insbesondere sei aus den eingereichten Pla-
nen nicht ersichtlich, ob die jeweiligen Grenzabstande eingehalten
seien. Konkrete Abstandsverletzungen bringen die Rekurrenten nicht
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vor und sind auch nicht ersichtlich. Zwar steht die Stiitze des studdstli-
chen Balkons mit 4,95 m im grossen Grenzabstand. Art. 33 Abs. 1
BauR sieht jedoch vor, dass punktuell abgestutzte Vorbauten bis zu
1,5 m in den Grenzabstand hineinragen diirfen. Weitere Griinde, wes-
halb der Grenzabstand nicht eingehalten sei, bringen die Rekurrenten
nicht vor und sind auch nicht ersichtlich. Die Rlige erweist sich als un-
begriindet.

10.
Die Rekurrentinnen und Rekurrenten riigen die Einhaltung der Gebau-
dehohe.

10.1 Gemass Art. 60 BauG bezeichnet die Gebaudehdhe den senk-
rechten Abstand zwischen dem Niveaupunkt und dem ausgemittelten
Schnittpunkt der Fassade mit der Dachoberkante in der Fassaden-
mitte (Abs. 1). Als Niveaupunkt gilt der Schwerpunkt des Gebau-
degrundrisses auf dem gewachsenen Boden (Abs. 2). Der Wortlaut
der kantonalen Bestimmung wird in Art. 26 BauR wiederholt und um
den Abs. 3 erganzt, wonach geschlossene Briistungen bei Flachda-
chern zur Gebaudehdhe zahlen. Die Gebaudehdhe betragt in der WE
6,5 m, die Firsthdhe 9,5 m (Art. 17 BauR).

10.2 Das EFH mit Flachdach ist in den bewilligten Planen mit einer
Gebaudehodhe von 6,45 m vermasst. Die Rekurrenten bestreiten je-
doch den in den Baugesuchsunterlagen ausgewiesenen gewachse-
nen Boden (in den Planen als «Urgelande» bezeichnet) und damit den
berechneten Niveaupunkt von 473,27 m.u.M. Das gewachsene Ter-
rain sei in den letzten dreissig Jahren vom ehemaligen Grundeigentu-
mer mehrmals verandert worden. Er habe insbesondere im Jahr 2012
Terrainveranderungen vorgenommen, welche vorliegend zu beriick-
sichtigen seien. Der gewachsene Boden liege somit deutlich tiefer.

10.3 Gemass dem weiterhin anwendbaren Art. 60 Abs. 1 BauG gilt
als Niveaupunkt der Schwerpunkt des Gebaudegrundrisses auf dem
gewachsenen Boden (Art. 60 Abs. 2 BauG). Als solcher ist gemass
stéandiger kantonaler Rechtsprechung das Gelande zu verstehen, wie
es durch die Erdfaltung und infolge natirlicher Erosion und grossfla-
chigen Hangrutschungen oder dhnlichen Naturereignissen ohne vor-
gangige kiinstliche Eingriffe des Menschen vorgefunden wird. Dabei
ist von den Umstanden im Einzelfall auszugehen, wobei in erster Linie
— sofern nachvollziehbar — auf das letzte bekannte gewachsene Ter-
rain abzustellen ist, dies unabhangig einer bestimmten oder starren
Frist. Das nachtraglich gestaltete Terrain ist demgegeniber und aus-
nahmsweise dort als massgeblich zu betrachten, wo das gewachsene
nicht mehr feststellbar oder wo es in nicht missbrauchlicher Weise zu
einer grossflachigen Veranderung Gber mehrere Nachbargrundstiicke
gekommen ist und die Anpassungen durch einzelne Grundeigentiime-
rinnen und Grundeigentliimer nicht riickgangig gemacht werden kon-
nen (was beispielsweise im Zusammenhang mit einem Strassenpro-
jekt der Fall sein kann). Bei kleinrdumigen Gelandeanpassungen sind
Ausnahmen denkbar, wenn die Veranderungen in Griinden liegen, die
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nicht in der Verantwortung des Grundeigentimers bzw. seines
Rechtsvorgangers liegen und wenn diese nicht wiederhergestellt wer-
den konnen, ohne dass stossende Ergebnisse resultieren wirden
(vgl. GVP 2012 Nr. 22; Baudepartement SG, Juristische Mitteilungen
1999/I/7 und 2008/11l/4; BDE Nr. 77/2020 vom 20. August 2020
Erw. 5.6.1).

10.4 Im Einspracheentscheid fihrt die Vorinstanz aus, dass fir die
Vornahme von Terrainveranderungen keine Anhaltspunkte bestehen
wirden. Insbesondere bestiinden keine Anhaltspunkte, dass Gelande
aufgeschittet worden ware. Weil der Hligel im Bereich des Baugrund-
stlicks Nr. 001 im obersten Teil abgeflacht sei, hatte — sollten einmal
Gelandeveranderungen stattgefunden haben — wenn schon ein Ge-
landeabtrag stattgefunden. Sollte das Gelande abgetragen worden
sein, ware der Niveaupunkt (zum Nachteil des Bauherrn) zu tief ange-
setzt worden. Der Niveaupunkt ware nur dann zu hoch, wenn eine Ge-
landeaufschittung vorgenommen worden ware, woflr jedoch keinerlei
Anhaltspunkte bestehen. Insbesondere beweise das von den Einspre-
chern eingereichte Foto in keiner Weise die Vornahme von Terrainver-
anderungen.

10.5 Die vorinstanzliche Auffassung ist zu teilen. Aus dem von den
Rekurrenten 3 eingereichten (undatierten) Foto (act. 12 der Beilagen
zur Rekurserganzung vom 1. Dezember 2023) ist nicht ersichtlich, ob
und inwiefern Aufschittungen vorgenommen worden sein sollten.
Auch sind die vorinstanzlichen Uberlegungen, wonach héchstens Ge-
landeabtragungen in Frage kdmen, schlussig. Ein Vergleich zwischen
den Orthofotoaufnahmen der Jahre 2011 und 2013 zeigt zwar, dass in
jenem Zeitraum auf dem Grundstlck Nr. 001 mehrere Biisch bzw. klei-
ner Baume geschnitten wurden. Sodann ist ersichtlich, dass ein kleiner
(wahrscheinlich bewilligungsfreier) Holzverschlag oder der gleichen
erstellt wurde. Es ist nicht naheliegend, dass im Rahmen des Ruick-
schnitts sowie der Erstellung des Holzverschlags Terrainaufschuttun-
gen vorgenommen worden sind. Dass aufgrund des Riickschnitts die
Krete auf den Luftbildern deutlicher in Erscheinung tritt, liegt auf der
Hand und ist kein Hinweis fir Aufschittungen. Auch ein zu Vergleichs-
zwecken herangezogenes, schrag aufgenommenes Luftbild aus dem
Jahr 1998 gibt keinen Hinweis auf Gelandeaufschuttungen.

10.6 Somit vermogen die Rekurrentinnen und Rekurrenten keine Hin-
weise auf eine Terrainaufschittung vorzubringen. Ein summarischer
Abgleich mit der Karte «H6henkurven Kt» spricht ebenfalls fiir die in
den bewilligten Planen angegebenen Hohenangaben. Auf den Beizug
weiterer, allféllig noch vorhandener Bauakten, kann bei dieser Aus-
gangslage in antizipierter Beweiswirdigung verzichtet werden. Die
Ruge der Rekurrentinnen und Rekurrenten erweist sich als unbegrin-
det.

11.

Die Rekurrentinnen und Rekurrenten rigen weiter, das Vorhaben
widerspreche der Einfligungsvorschrift nach Art. 52 BauR.
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11.1 Die vorgebrachte Bestimmung schreibt vor, dass sich Abgra-
bungen und Aufschittungen gut in die Umgebung einzufiigen haben.
Sie sind an die angrenzenden Grundstiicke anzupassen (Abs. 1).
Stiitzmauern sind zur Vermeidung von steilen Béschungen zulassig,
sofern sie sich gut in das Gelande einfliigen. Der Gemeinderat kann
detaillierte Angaben und Planunterlagen verlangen und entspre-
chende Auflagen verfiigen (Abs. 2). Entlang von Strassen- und Grund-
stlickgrenzen muss der Béschungsfuss bzw. die Bdschungskante ei-
nen Abstand von 0,50 m zur Grenze oder zum Strassen- oder Trottoir-
rand aufweisen.

11.2 Bei der genannten Bestimmung handelt es sich um eine, das
ganze Gemeindegebiet umfassende, kommunale Gestaltungsvor-
schrift handelt. Solchen Vorschriften kommt gemass stéandiger Recht-
sprechung keine Uber das Verunstaltungsverbot (Art. 99 Abs. 1 PBG)
hinausgehende Bedeutung zu (BUDE Nr. 67/2021 vom 8. November
2021 Erw. 3.1; W. RITTER, in: Bereuter/Frei/Ritter [Hrsg.], Kommentar
zum Planungs- und Baugesetz des Kantons St.Gallen, Basel 2020,
Art. 99 N 6; Baudepartement SG, Juristische Mitteilungen 2007/1V/34).
Insoweit vermdgen die Rekurrentinnen und Rekurrenten aus der Be-
stimmung nichts zu ihren Gunsten abzuleiten, weshalb sich die Rige
als unbegrindet erweist.

12.
Die Rekurrenten riigen die Nichteinhaltung der Grinflachenziffer.

12.1 In Art. 46 Abs. 1 BauR wird die Bestimmung des BauG wieder-
gegeben, wonach die Umgebung von Bauten und Anlagen mit Griin-
flachen und Bepflanzungen ansprechend zu gestalten ist. Bei Mehrfa-
milienhausern, Schulhdusern und Kindergarten ist sie zudem kinder-
gerecht zu gestalten (Art. 75 BauG). Im darauf folgenden Absatz 2
statuiert Art. 46 BauR, dass in Wohnzonen sowie in 50 % und mehr
zum Wohnen genutzten Wohn- und Gewerbezonen (ohne Kernzonen)
mindestens 35 % der Grundsticksflache als Grinflache anzulegen
sind. Die Flachen der Kinderspielplatze werden dabei angerechnet
(Abs. 3).

12.2 Es stellt sich bereits die Frage, ob die baureglementarische Vor-
schrift Uberhaupt anwendbar ist, stiitzt sich sie doch auf
Art. 75 BauG. Die baugesetzliche Bestimmung lautet wie folgt:

Art, 75b

" Die Umgebung von Bauten und Anlagen ist mit Griin-
flachen und Bepflanzungen ansprechend zu gestalten.
Bei Mehrfamilienhdusern, Schulhdusern und Kinder-
garten ist sie zudem kindergerecht zu gestalten.

2 Die politischen Gemeinden kénnen in Zonen-, Uber-
bauungs- und Gestaltungsplénen sowie in Schutzver-
ordnungen die Erhaltung bestehender Griinflachen
und deren Bepflanzung anordnen.
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Die baugesetzliche Bestimmung verlangt eine ansprechende Gestal-
tung der Umgebung von Bauten und Anlagen mit Grinflachen und Be-
pflanzungen. Es handelt sich dabei um eine positive Gestaltungsvor-
schrift, die Uber den Inhalt des Verunstaltungsverbotes hinausgeht.
Gefordert wird eine genitigende Grinflache, die durch eine gefallige
Gestaltung die Baute in das Umgebungsbild einfligen hilft. Damit stel-
len sich an die Umgebungsgestaltung in zweifacher Hinsicht Anforde-
rungen. Einerseits ist in quantitativer Hinsicht zu prifen, ob genliigend
Grinflachen vorhanden oder vorgesehen sind und anderseits, ob in
qualitativer Hinsicht die bestehenden und geplanten Griinflachen und
Bepflanzungen eine ansprechende Gestaltung gewahrleisten. Ob die
Umgebungsgestaltung qualitativ und quantitativ den Anforderungen
von Art. 75 Abs. 1 BauG genligt, ist nach den ortlichen Verhaltnissen
im Einzelfall zu prifen (GVP 1993 Nr. 13). In Abs. 2 wird den
Gemeinden die Maglichkeit eingerdumt, in Zonen-, Uberbauungs- und
Gestaltungsplanen sowie in Schutzverordnungen die Erhaltung beste-
hender Griinflachen und deren Bepflanzung anzuordnen. Die Vor-
schrift ist so zu verstehen, dass nur die Erhaltung der bestehenden
Bepflanzungen angeordnet werden darf (B. HEER, in: Das Nachtrags-
gesetz zum st.gallischen Baugesetz, St.Gallen 1983, 213). Die bau-
reglementarische Bestimmung von Art. 46 Abs. 2, die im Gegensatz
dazu die eigentliche Schaffung neuer Griinflachen vorsieht, verfiigt so-
mit Gber keine baurechtliche Grundlage. Die eigentliche Griinflachen-
ziffer, wie es das BauR vorsieht, fand erst im Jahr 2022 Eingang ins
PBG und ist nicht direkt anwendbar hat (Art. 87a PBG [nGS 2022-045],
Baudepartement SG, Juristische Mitteilungen 2017/1/1). Art. 46 Abs. 2
BauR kann dem Vorhaben deshalb von vornherein nicht entgegenste-
hen. Die Ruge erweist somit als unbegrindet.

13.
Die Rekurrenten 3 rligen, dass die baureglementarische Ausnitzungs-
ziffer Uberschritten sei.

13.1 Nach Art. 61 Abs. 1 BauG ist die Ausnlitzungsziffer die Verhalt-
niszahl der Summe aller anrechenbaren Geschossflachen zur
anrechenbaren Grundstiicksflache. Nach Art. 62 Abs. 2 BauG zéhlen
zu den anrechenbaren Geschossflachen die nutzbaren Geschossfla-
chen einschliesslich Gange, Treppenhauser und Mauerquerschnitte.
Angerechnet werden alle Raume, die als Wohn-, Schlaf- oder
Arbeitsraum verwendet werden kdnnen. Nach der Rechtsprechung
entscheidet die objektive Nutzbarkeit eines Raums Uber dessen Anre-
chenbarkeit. Kann ein Raum ohne eigentliche bauliche Anderungen
als Wohn-, Schlaf- oder Arbeitsraum verwendet werden, ist er bei der
Berechnung der Ausnlitzungsziffer einzubeziehen, gleichgtiltig wie er
in den Baugesuchsplanen bezeichnet und in seiner konkreten Ausge-
staltung genutzt wird (GVP 1978 Nr. 3 und 1976 Nr. 52).

13.2 Die Rekurrenten 3 beanstanden in ihren Ausfiihrungen insbe-

sondere eine ihrer Ansicht nach Gberdimensionierte Einstellhalle so-
wie eine fehlende haushalterische Bodennutzung. Damit berufen sie
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sich auf verfassungsrechtliche Vorgaben (Art. 75 BV) sowie auf raum-
planerische Zielsetzungen (Art. 1 RPG). Diese sind jedoch im Rahmen
des Baubewilligungsverfahrens nicht massgeblich. Die entsprechen-
den Zielsetzungen wurden bereits im Zuge der Erarbeitung und Fest-
setzung des Zonenplans bericksichtigt, umgesetzt und sind daher im
vorliegenden Baubewilligungsverfahren nicht erneut zu prifen. Die
Rige erweist sich folglich als unbegriindet.

14.

Die Rekurrentinnen und Rekurrenten rigen eine nicht hinreichende
Erschliessung des Vorhabens, da das Grundstliick Nr. 002 in
Anspruch genommen werden musse.

14.1 Nach Art. 67 Bst. a PBG ist Land strassenmassig erschlossen,
wenn es Uber hinreichende Zu- und Wegfahrten verfiigt. Die Bestim-
mung entspricht inhaltlich Art. 49 Abs. 2 Bst. a BauG, weshalb fiir die
Frage der hinreichenden strassenmassigen Erschliessung auf die
Rechtsprechung zum BauG abgestellt werden kann. Eine Zufahrt ist
allgemein dann als hinreichend zu betrachten, wenn sie tatsachlich so
beschaffen ist, dass sie bau- und verkehrstechnisch der bestehenden
und der geplanten Uberbauung genligt, den zu erwartenden Fahrzeu-
gen und Fussgangern sicheren Weg bietet und von den 6&ffentlichen
Diensten (namentlich Feuerwehr, Sanitat, Kehrichtabfuhr und Schnee-
raumung) ungehindert benltzt werden kann und — sofern sie Uber
fremdes Grundeigentum flhrt — rechtlich gesichert ist (vgl. HEER,
a.a.0., N 513; NEFF, in: Bereuter/Frei/Ritter [Hrsg.], Kommentar zum
Planungs- und Baugesetz des Kantons St.Gallen, Basel 2020, Art. 67
N 10 und 12).

14.2 Der Grossteil der Flache von Grundstiick Nr. 001 liegt von der
J.___ strasse her gesehen in der zweiten Bautiefe. Dennoch stdsst es
an die J.___strasse an, da ein Streifen Land zwischen den Grundstu-
cken Nrn. 002 und 007 ebenfalls zum Grundstiick Nr. 001 gehort. Der
Streifen ist rund 30 m lang und weitet sich von einer Breite von rund
2,7 m ab der J.___strasse gleichmassig auf 4,4 m auf.

14.3 Ein Blick auf die bewilligten Plane bestatigt die rekurrentischen
Vorbringen, wonach der Einlenker fiir die geplante Zufahrt das Dritt-
grundstiick Nr. 002 in Anspruch nimmt. Die Vorinstanz flhrt im Ein-
spracheentscheid aus, dass fiir die die Benlitzung des Einlenkers ein
gegenseitiges Fuss- und Fahrwegrecht zu Gunsten und zu Lasten der
Grundstlicke Nrn. 002 und 001 bestehe. Der Dienstbarkeitsvertrag
vom 3. November 1978 sehe ausdricklich vor, dass die Zufahrt bei
einer spateren Uberbauung des Grundstiicks Nr. 008 (heute Nr. 001)
auf Kosten des berechtigten Eigentimers von Nr. 001 ausgebaut wer-
den durfe. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass bereits in der Bot-
schaft zum Strassengesetz (sGS 732.1) die Regierung ausflhrte, dass
die friher noch haufig bestehenden Baulanderschliessungen mittels
dienstbarkeitsrechtlich gesicherten Privatstrassen «ungeeignet» seien
(ABI 1986, 1619). Dementsprechend verlangt die st.gallische Praxis
bei einer Zufahrt tiber ein Drittgrundstiick die rechtliche Sicherstellung
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mittels Klassierung (BUDE Nr. 88/2023 vom 27. September 2023 Erw.
5.7). Zumal eine Sicherstellung mittels Dienstbarkeit im Kanton St.Gal-
len nicht ausreicht, erweist sich die Ruge als begriindet. Bereits des-
halb ware der Rekurs gutzuheissen und die Baubewilligung aufzuhe-
ben.

14.4 Die aktuelle amtliche Vermessung gemass Geoportal zeigt
jedoch eine Grundstlicksmutation, wonach ein Teil des Grundstlicks
Nr. 002 im Bereich der Zufahrt dem Baugrundstiick Nr. 001 zugeschla-
gen werden soll. Somit ist nicht ausgeschlossen, dass die Zufahrt auf
eigenem Grund realisiert werden kann. Es féllt jedoch auf, dass die
vorgenommene Mutation nicht mit der geplanten Zufahrt Uberein-
stimmt. Gemass den bewilligten Planen beansprucht die bewilligte Zu-
fahrt deutlich mehr Flache des Drittgrundstiicks, als gemass Mutation
dem Baugrundstiick zugeschlagen werden soll.

14.5 Wie die Grundstickszufahrt nun letztlich ausgestaltet werden
soll, bleibt somit unklar. Ebenso unklar bleibt, ob die Verkehrssicher-
heit nach Ansicht der Vorinstanz weiterhin gewahrleistet bleibt. Argu-
mentiert doch die Vorinstanz im Einspracheentscheid, dass eine Sicht-
zone gegen Westen nicht notwendig sei. Dies aufgrund der Tatsache,
dass Fahrzeuge das Grundstiick Nr. 001 ausschliesslich in Richtung
Westen verlassen wiirden, weil die J.___strasse in Richtung Osten als
Sackgasse ausgestaltet sei. Entsprechend werde ein wegfahrendes
Fahrzeug nach Westen abdrehen, womit eine geniigende Sicht auf
aus 0stlicher Richtung heranfahrende Fahrzeuge bestehe, ohne dass
Pflanzen oder Einfriedungen auf dem Grundstiick Nr. 007 entfernt wer-
den mussten. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass — sollte die Zu-
fahrt in Abweichung von den bewilligten Planen auf dem im Rahmen
der vorgesehenen Mutation entstehenden Grundstiick Nr. 001 erstellt
werden — ausfahrende Fahrzeuge nicht mehr im gleichen Ausmass
nach Westen einspuren kénnen. In diesem Fall erscheint es fraglich,
ob nicht doch die Festlegung einer Sichtzonen auf dem Grundstiick
Nr. 007 erforderlich ware. Somit erweist sich die rekurrentische Ruge
selbst unter Beachtung der vorgenommenen Grundstlicksmutation als
begriindet. Der Bau- und Einspracheentscheid betreffend EFH ist des-
halb samt verkniipftem Bau- und Einspracheentscheid betreffend War-
mepumpenanlage aufzuheben.

15.

Weiter rigen die Rekurrentinnen und Rekurrenten potenzielle Boden-
verunreinigungen, die aus dem friheren Rebbau auf dem Baugrund-
stlick stammen sollen.

15.1 Den Einwand haben die Rekurrentinnen und Rekurrenten mit
Verweis auf die historische Siegfriedkarte aus dem Jahr 1888 bereits
im Einspracheverfahren zum EFH vorgebracht. Die Vorinstanz hielt im
Einspracheentscheid fest, dass das Baugrundstulick nicht im Rebbau-
kataster verzeichnet sei. Es bestlinden somit keine Hinweise fir die
Nutzung des Grundstiicks Nr. 001 als Rebberg in jlingerer Zeit, so
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dass der Einsatz schadlicher Pestizide oder Chemikalien ausge-
schlossen werden kénne. Das Grundstiick Nr. 001 sei auch nicht im
Kataster der belasteten Standorte eingetragen. Im Rahmen des Ein-
spracheverfahrens zur Warmepumpenanlage brachten die Rekurren-
tinnen und Rekurrenten den Einwand wiederum vor. Dieses Mal kam
die Vorinstanz zum Schluss, dass das Baugrundstiick sich aufgrund
der moglichen Belastung durch den Einsatz schwermetallhaltiger
Pflanzenschutzmittel in der Vergangenheit in einem Prifgebiet fir Bo-
denverschiebung befinde. Soweit die Rekurrentinnen und Rekurrenten
die Rlge bereits im Rekurs zum EFH vorgebracht haben, erweist sich
diese — wie die Vorinstanz im Nachgang selbst festgestellt hat — als
begriindet. Weiter zu priufen ist deshalb, ob ein allfalliger Mangel durch
die im Rahmen der Baubewilligung zur Warmepumpenanlage verflg-
ten Auflagen geheilt worden ist.

15.2 Der Bodenschutz ist im eidgendssischen Umweltschutzgesetz
(SR 814.01; abgekiirzt USG) verankert und in der eidgendssischen
Verordnung Uber Belastungen des Bodens (SR 814.12; abgekiirzt
VBBo) konkretisiert. Bei Bauarbeiten wird in der Regel Boden abge-
tragen und anschliessend entweder am Entnahmeort selbst oder in
anderen Grundstiicken, z.B. fur Bodenverbesserungen, Rekultivierun-
gen, Auffillungen oder Umgebungsgestaltungen, wiederverwendet.
Dabei besteht die Gefahr, dass schadstoffbelasteter Boden unkontrol-
liert verteilt wird und so saubere Bdden verunreinigt werden. In Art. 7
VBBo wird geregelt, wie mit abgetragenem Boden umzugehen ist, da-
mit die Bodenfruchtbarkeit erhalten bleibt und der Boden nicht zusatz-
lich chemisch belastet wird. Die Bestimmung, fir deren Vollzug die
Politischen Gemeinde zustandig ist (Art. 53 Abs. 1 Bst. b des Einflih-
rungsgesetz zur eidgendssischen Umweltschutzgesetzgebung [sGS
672.1]), lautet wie folgt:

T Wer Boden abtragt, muss damit so umgehen, dass
dieser wieder als Boden verwendet werden kann, ins-
besondere miissen Ober- und Unterboden getrennt
abgetragen und gelagert werden.

2 Wird abgetragener Ober- oder Unterboden wieder
als Boden verwendet (z. B. fur Rekultivierungen oder
Terrainveranderungen), so muss er so auf- oder ein-
gebracht werden, dass:

a. die Fruchtbarkeit des vorhandenen und die des
auf- oder eingebrachten Bodens durch physikali-
sche Belastungen hoéchstens kurzfristig beein-
trachtigt wird;

b. der vorhandene Boden chemisch und biologisch
nicht zusatzlich belastet wird.

Das Bundesamt fir Umwelt (BAFU) halt in der Vollzugshilfe fest, Art. 7
Abs. 2 Bst. b VBBo schreibe vor, dass abgetragener Boden nur dann
aufgebracht werden diirfe, wenn dadurch der vorhandene Boden am
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Ort des Aufbringens chemisch (und biologisch) nicht zuséatzlich belas-
tet werde. Die Anforderung der «nicht zusatzlichen Belastung» sei da-
bei nicht absolut zu verstehen, sondern in dem Sinn, dass durch das
Aufbringen der Schadstoffgehalt des vorhandenen Bodens lediglich
nicht erhdht werden diirfe. Diese Anforderung sei dann erfiillt, wenn
der Schadstoffgehalt des aufgebrachten Bodens im Vergleich zur Be-
lastung des vorhandenen Bodens tiefer oder gleich hoch sei. Im Voll-
zug werde diese Anforderung bei Schadstoffbelastungen relevant, die
Uber einem Richtwert, jedoch unter einem Prufwert liege. In der Praxis
seien nur in seltenen Fallen abgetragener Boden und eine Auftrags-
flache vorhanden, die gleiche Schadstoffe in gleichem Ausmass auf-
wiesen. In solchen Fallen kdnne aus fachlicher Sicht eine geringflgige
Erhéhung der Schadstoffgehalte oder eine Belastung mit zusatzlichen
Schadstoffen allenfalls toleriert werden, um eine Verwertung zu er-
moglichen. Eine Verwertung von Boden der mit Schadstoffen iber ei-
nem Prifwert gemass Anhang 1 Ziff. 12 VBBo oder einen Prifwert
gemass Anhang 2 Ziff. 11, 12 und 13 VBBo belastet sei, sei auf Basis
von Art. 34 Abs. 2 USG sinnvollerweise einzuschranken, da die che-
mische Bodenbelastung ein so hohes Ausmass zeige, dass nach
Art. 9 VBBo durch die Kantone eine Gefahrdungsabschatzung durch-
zuflihren ist (Art. 9 Abs. 1 VBBo) oder, bei konkreter Gefahrdung, die
Nutzung einzuschranken ware (Art. 9 Abs. 2 VBBo). Enthalten Béden
Schadstoffe (natlrliche oder kiinstliche Stoffe), fiir die in der VBBo
keine Prifwerte festgehalten seien, misse gemass Art. 5 Abs. 3 VBBo
im Einzelfall beurteilt werden, ob die Bodenbelastung die Gesundheit
von Menschen, Tieren oder Pflanzen konkret gefahrde. Nur in Aus-
nahmefallen dirften Boden verwertet werden, deren Schadstoffge-
halte einen Priifwert gemass VBBo Uberschreite (BAFU [Hrsg.] 2021:
Beurteilung von Boden im Hinblick auf seine Verwertung. Verwer-
tungseignung von Boden. Ein Modul der Vollzugshilfe Bodenschutz
beim Bauen. Bundesamt fir Umwelt, Bern. Umwelt-Vollzug
Nr.2112: 34 S. 12 f).

15.3 Im Einspracheentscheid zur Warmepumpenanlage hielt die
Vorinstanz fest, dass die Einhaltung der Vorschriften betreffend den
Bodenschutz — insbesondere die Vermeidung, dass mit Schadstoffen
behandeltes Bodenmaterial in unbelastete Gebiete verschoben werde
—und die Gewahrleistung einer umweltvertraglichen Verwertung bzw.
Entsorgung von belastetem Material, mittels einer zusammen mit dem
Bau- und Einspracheentscheid zu eréffnenden Standard- bzw. Formu-
larverfligung sichergestellt werde. Diese sehe vor, dass Oberboden
erst weggefiihrt werden durfe, wenn Analyseresultate verlagen und die
Hohe der Belastung bekannt sei. Diese Standard- bzw. Formularver-
fligung gelte auch fiir die Bauarbeiten fur den Neubau des EFH ge-
mass bewilligtem Baugesuch Nr. 2023-001. Eine Laboranalyse vor Er-
teilung der Baubewilligung sei hingegen nicht erforderlich. Entspre-
chend verfugte die Vorinstanz im Einspracheentscheid zur Warme-
pumpenanlage, dass die beigelegte Formularverfiigung «Umgang mit
abgetragenem, chemisch belasteten Boden» einen integrierenden Be-
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standteil der Baubewilligung darstelle. Diese gelte auch flr die Bauar-
beiten fir den Neubau des EFH gemass bewilligtem Baugesuch
Nr. 2023-001.

15.4 Das von der Vorinstanz gewahlte Vorgehen vermag im vorlie-
genden Fall nicht zu Uberzeugen. Gemass Art. 16 Abs. 1 der eidge-
ndssischen Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von
Abfallen (SR 814.600; abgekirzt VVEA) muss die Bauherrschaft der
fir die Baubewilligung zustéandigen Behdrde im Rahmen des Baube-
willigungsgesuchs Angaben uber die Art, Qualitdt und Menge der an-
fallenden Abfalle und Uber die vorgesehene Entsorgung machen,
wenn: voraussichtlich mehr als 200 m3 Bauabfalle anfallen (Bst. a);
oder Bauabfalle mit umwelt- oder gesundheitsgefahrdenden Stoffen
wie polychlorierte Biphenyle (PCB), polycyclische aromatische Koh-
lenwasserstoffe (PAK), Blei oder Asbest zu erwarten sind (Bst. b). Ist
eine der beiden Voraussetzungen erfillt, so ist ein Baugesuch ohne
Entsorgungskonzept grundsatzlich unvollstdndig. Anzumerken ist
aber, dass an den Inhalt eines solchen Konzepts keine hohen Anfor-
derungen zu stellen sind. Das Fehlen der Angaben kann jedoch mittels
einer entsprechenden Auflage geheilt werden (BUDE Nr. 20/2023 vom
10. Februar 2023 Erw. 3.2).

15.5 Gemass Baugesuchsformular zum EFH fallen nach Angaben
des Rekursgegners 1 mehr als 200 m3 Bauabfélle an. Entsprechend
ist gemass Art. 16 Abs. 1 Bst. a VVEA mit dem Baugesuch grundsatz-
lich ein Entsorgungskonzept einzureichen. Im Rahmen dieses Entsor-
gungskonzepts ist aufgrund des Hinweises auf schwermetallhaltige
Pflanzenschutzmittel aus dem Rebbau auch eine Bodenprobe vorzu-
nehmen. Erst wenn feststeht, ob und in welchem Ausmass der Boden
belastet ist, kann im Entsorgungskonzept festgelegt werden, ob und
wie ein allenfalls belasteter Ober- oder Unterboden auf- oder einge-
bracht werden darf oder ob und auf welche Weise er zu entsorgen ist.
Das Baugesuch erweist sich somit aufgrund des fehlenden Entsor-
gungskonzepts als unvollstandig und es fehlt auch an einer entspre-
chenden Auflage. Die Ruige ist somit begriindet. Auch aus diesem
Grund sind die Bau- und Einspracheentscheide betreffend EFH und
Warmepumpenanlage aufzuheben.

16.

In den Rekursen betreffend der Baubewilligung fir das EFH wird gel-
tend gemacht, dass die Unterlagen fiir die vorgesehene Warmepum-
penanlage fehlen wirden.

16.1 Der Grundsatz der Einheit des Bauentscheids verlangt, dass ein
baurechtlicher Sachverhalt einheitlich beurteilt wird. Dementspre-
chend ist nach dem Koordinationsgebot von Art. 25a RPG ein geplan-
tes Bauvorhaben in einem einzigen und einheitlichen Bewilligungsver-
fahren zu prifen. Nachgelagerte Verfahren sind nur dann zulassig,
wenn dies von der Sache her sinnvoll ist. So etwa, wenn — in einem
Gebiet ohne erhdhte gestalterische Anforderungen zum Beispiel — die
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Beurteilung der Farb- und Materialwahl wahrend der Bauausfihrung
besser mdglich ist - und sich daraus keine wesentlichen neuen Aus-
wirkungen oder Anderungen flr das Projekt ergeben oder ergeben
konnten. Dies ist bei der Heizung eines Gebaudes, die mit Emissionen
verbunden ist, regelmassig nicht der Fall. So kann sich ein Nachbar
gegen den Standort einer ihn stérenden Heizung nur dann wehren,
wenn diese zusammen mit dem restlichen Bauvorhaben von Beginn
weg geplant wird. Aus diesem Grund werden die notwendigen Anga-
ben zur Heizung mit den Baugesuchsformularen erhoben, wobei die
Heizungsart inklusiv Larmschutznachweis abgefragt wird. Betreffend
Erdwarmesonden braucht es dabei eine kantonale Bewilligung nach
Art. 19 Abs. 2 des eidgendssischen Gewasserschutzgesetzes (SR
814.20) in Verbindung mit Art. 28 des Vollzugsgesetzes zur eidgends-
sischen Gewasserschutzgesetzgebung (sGS 752.2). Diese Bewilli-
gung ist mit dem Baubewilligungsverfahren zu koordinieren (BDE
Nr. 54/2018 vom 20. November 2018 Erw. 3.1 mit weiteren Hinwei-
sen).

16.2 Wie aus dem Baugesuchsformular hervorgeht, hat die Bauherr-
schaft bereits im Rahmen des Baugesuchs fiir den Neubau des EFH
auch um Bewilligung einer Warmepumpe im Erdreich nachgesucht.
Die Baubehorde hatte allein schon deshalb die Heizung zusammen
mit dem Neubau beurteilen missen, statt deren Beurteilung auf einen
spateren Zeitpunkt zu verschieben. Zwischenzeitlich liegt nun aber die
Bewilligung eines so genannten Korrekturgesuchs vor, mit welcher die
nachgesuchte Warmepumpenanlage mit drei Erdsonden bewilligt wor-
den ist. Damit ist der zu Recht gerligte Mangel nachtraglich als geheilt
zu betrachten.

17.

Die Rekurrentinnen und Rekurrenten machen geltend, die beiden Bau-
vorhaben fanden in einem geologisch labilen Gelande statt, ohne das
die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden seien.

17.1 Nach Art. 101 PBG haben Bauten und Anlagen wahrend der
Erstellung und der Dauer des Bestehens den notwendigen Anforde-
rungen an die Sicherheit nach den Regeln der Baukunde zu entspre-
chen. Bauten und Anlagen, die diesen Anforderungen auch durch al-
lenfalls zu verfligende zusatzliche Auflagen nicht entsprechen, dirfen
nicht bewilligt werden. Ohne Vorliegen spezieller Verhaltnisse, wie sie
beim Bauen an einem bekanntermassen rutschgefahrdeten Hang oder
in einer Gefahrenzone vorliegen mégen und welche besondere Aufla-
gen und Bedingungen auch beziglich der Bauausfiihrung nétig ma-
chen kénnen, darf die Baubewilligungsbehoérde jedoch voraussetzen,
dass der Bauherr das Bauvorhaben unter Beachtung der notwendigen
Sicherheitsvorkehrungen und nach den anerkannten Regeln der Bau-
kunde ausfliihren wird. Die Baubewilligungsbehérde ist denn auch
nicht gehalten, in jedem Baubewilligungsverfahren den ausdriicklichen
Nachweis der Ungefahrlichkeit einzufordern oder gar von sich aus Ab-
klarungen vorzunehmen. Den Bauherrn trifft selbstverstandlich die
Pflicht, auf die Nachbarliegenschaften Ricksicht zu nehmen und
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Schéaden zu verhindern (vgl. BDE Nr. 2/2017 vom 11. Januar 2017
Erw. 2.2.3; BDE Nr. 47/2012 vom 26. September 2012 Erw. 3.5; BDE
Nr. 26/2020 vom 6. April 2020 Erw. 5.1 mit Hinweisen).

17.2 Gemass der kantonalen Gefahrenkarte befindet sich das Bau-
grundstlick, wie auch die umliegenden Grundstiicke, nicht im Gefah-
rengebiet. Lediglich rund 70 m &stlich des Grundstiicks weist die Karte
ein grossflachiges Gebiet mit mittlerer Rutschgefahr aus. Unter diesen
Umstéanden besteht grundsatzlich kein Anlass fir zusatzliche Sicher-
heitsvorkehrungen, weder fiir die Bauphase (etwa die Erstellung eines
Baugrubenplans) noch fir den Bestand des vorgesehenen EFH mit
Warmepumpenanlage. Insoweit ist nicht zu beanstanden, dass die Vo-
rinstanz im Einspracheentscheid zum EFH (Ziff. 11.18.10) betreffend
der gerigten Sicherheitsmassnahmen festhalten hat: «Das Baugrund-
stlick bzw. die Umgebung weisen keine Besonderheiten bezlglich ei-
ner Gefahrensituation auf. Es befindet sich insbesondere nicht in ei-
nem Gefahrengebiet gemass Gefahrenkarte. Bei der Ausfiihrung des
Projekts handelt es sich um eine Standardaufgabe flir die ausflihrende
Unternehmung. Es bestehen keine Anhaltspunkte fir Unregelmassig-
keiten oder Besonderheiten, welche die Anordnung spezieller Sicher-
heitsmassnahmen oder die Einholung eines geologischen Gutachtens
durch die Baubehdrde erfordern».

17.3 Im Rahmen der Einsprache gegen die Warmepumpenanlage
mit drei Erdsonden reichten die Rekurrenten 3 und 5 jedoch das von
Ihnen im Zusammenhang mit der Erstellung des EFH erstellte Gefahr-
dungsgutachten vom 18. Dezember 2023 ein. Entsprechend bezieht
es sich nicht auf die Warmepumpenanlage mit Erdsonden, sondern
einzig und allein auf das EFH. Das Gutachten halt fest, dass aufgrund
der abfallenden Felsschichtung der Felsverband im Anschnitt sehr la-
bil sei. Es wirden kleine Erschitterungen ausreichen, wie sie z.B. bei
Aushubarbeiten fir das geplante Projekt entstehen kénnen, um ein-
zelne Felspakete zum Abrutschen zu bringen. Die Wahrscheinlichkeit
flr solche Ereignisse werde als hoch beurteilt. Zudem sei aufgrund
des nahen Aushubes fiir das Projekt eine weitere Unterteilung der
Felspakete unumganglich, dies mit ungiinstigen Auswirkungen auf die
Stabilitat des Felsverbandes.

17.4 Gestltzt hierauf erwog die Vorinstanz im Einspracheentscheid
zur Warmepumpenanlage, dass es sich beim Gefahrdungsgutachten
zwar um ein im Auftrag der Einsprechenden erstelltes Parteigutachten
handle. Beider L.____ AG handle es sich jedoch um eine renommierte
Fachfirma, weshalb kein Grund bestehe, an den Feststellungen zu
zweifeln. Weil somit Hinweise auf schwierige geologische Verhaltnisse
verbunden mit einer Gefahr des Abrutschens einzelner Felspakete
durch Erschitterungen bestiinden, sei die Baubewilligung weiter mit
der Auflage zu verbinden, dass bei der Ausflhrung der Bauarbei-
ten/Bohrarbeiten die Feststellungen gemass Gefahrdungs-gutachten
zu beachten seien. Aufgrund der anspruchsvollen geologischen Ver-
haltnisse ordne der Gemeinderat weiter mittels einer Auflage an, dass
die Bauarbeiten/Bohrungen durch eine Fachfirma geotechnisch und
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hydrologisch zu begleiten seien. Die Erkenntnisse aus dem Gefahr-
dungsgutachten und die Notwendigkeit einer geotechnischen und hyd-
rologischen Begleitung der Bauarbeiten durch eine Fachfirma wirden
— so die Feststellung der Vorinstanz — gleichermassen fiir die Erstel-
lung des EFH gelten. Entsprechend verfligte die Vorinstanz mit Bau-
entscheid vom 5. Mai 2025 betreffend Warmepumpenanlage mit Erd-
sonden nachfolgende Auflagen, welche sowohl fiir die Warmepum-
penanlage als auch das EFH gelten:

5 [.]

6. Die Baubewilligung wird mit folgenden Auflagen ver-
bunden, welche auch fiir die Bauarbeiten im Zusam-
menhang mit dem Neubau des Einfamilienhauses ge-
mass bewilligtem Baugesuch Nr. 2023-001 gelten (die
nachfolgende Auflage betreffend Erschitterungen er-
setzt dabei die Auflage betreffend Erschitterungen
gemass Bauentscheid vom 18. September 2023):

A. Auflage zu Erschiitterungen: Im Zusammenhang mit
der Realisierung des Bauvorhabens finden Arbeiten
statt, die zu Erschitterungen fiihren kénnen. Bei der
Projektausfihrung sind daher Massnahmen zu treffen,
die gewahrleisten, dass durch allfallige Erschitte-
rungseinwirkungen Schaden an Bauwerken und Anla-
gen in der Nachbarschaft vermieden werden.

Dabei sind insbesondere die Vorgaben der Norm VSS
40 312 (Erschitterungen / Erschitterungseinwirkung
auf Bauwerke) (Ausgabe 2019) einzuhalten.

B. Bei der Ausfiihrung der Bohrarbeiten sind die Feststel-
lungen gemass Gefahrdungsabklarung der L. AG
vom 18. Dezember 2023 zu beachten.

C. Die Bohrungen sind durch eine Fachfirma geotech-
nisch und hydrologisch zu begleiten.

17.5 Somit geht die Vorinstanz in Widerspruch zur damaligen Baube-
willigung zum EFH selbst davon aus, dass das betroffene Gebiet
rutschgefahrdet ist. Diese Schlussfolgerung ist unbestritten und auch
nicht zu beanstanden. Namentlich steht der Schlussfolgerung nicht
entgegen, dass die Gefahrenkarte fiir das Gebiet keine Gefahrdung
ausweist. Nimmt doch die Gefahrenkarte lediglich eine Grobeinteilung
in gefahrdete und nichtgefahrdete Gebiete vor und dient damit der ers-
ten Abschatzung moglicher Risiken (W. LOCHER, in: Bereuter/Frei/Rit-
ter [Hrsg.], Kommentar zum Planungs- und Baugesetz des Kantons
St.Gallen, Basel 2020, Art. 103 N 8). Entsprechend ist nicht ausge-
schlossen, dass gestitzt auf weitere sachliche Hinweise und nach
Durchfiihrung erganzender Abklarungen trotz fehlender Ausweisung
in der Gefahrenkarte von einer Rutschgefahrdung auszugehen ist.
Entsprechend erweist sich die rekurrentische Rlge der Rutschgefahr
sowie der fehlenden Vorkehrungen — soweit sie im Rekurs betreffend
EFH erhoben wurde — als begriindet.
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17.6 Ungeachtet des konkreten Inhalts der (nachtraglichen angeord-
neten) Auflagen ist zunachst fraglich, ob die Vorinstanz die erst im
Nachgang zur Baubewilligung fir das EFH bekannt gewordenen
schwierigen Bauverhaltnisse uberhaupt mittels Auflagen berlcksichti-
gen durfte. Erflllt ein Baugesuch die gesetzlichen Anforderungen
nicht, ist grundsatzlich der Bauabschlag zu erteilen (Art. 146 PBG e
contrario). Die Baubewilligung darf unter dem Gesichtspunkt der Ver-
haltnismassigkeit (Art. 5 Abs. 2 BV) aber nicht verweigert werden,
wenn sie gemass Art. 147 Abs. 1 PBG mit einschrankenden Bedin-
gungen und Auflagen verbunden werden kann. Durch solche Neben-
bestimmungen kénnen lediglich untergeordnete Mangel eines Bauge-
suchs behoben werden. Die Moéglichkeit, nach Art. 147 Abs. 1 PBG
vorzugehen, entfallt immer dann, wenn die Mangel eine wesentliche
Projektanderung bzw. eine konzeptionelle Uberarbeitung des Projekts
erfordern. Die Anordnung von Nebenbestimmungen kommt mit ande-
ren Worten nicht in Betracht, wenn ohne grésseren planerischen Auf-
wand nicht mehr beurteilbar ist, wie die Mangel zu beheben sind und
welche baurechtlichen, konzeptionellen und gestalterischen Auswir-
kungen dies nach sich zieht (VerwGE 2022/132 vom 17. November
2022 Erw. 4.1 mit weiteren Hinweisen).

17.7 Das Gefahrdungsgutachten beschrankt sich auf die Feststel-
lung, dass — wie auch die Vorinstanz anerkennt — Hinweise auf schwie-
rige geologische Verhaltnisse bestehen. Eigentliche Massnahmen,
wie mit diesen Verhaltnissen umzugehen ist, empfiehlt das Gutachten
nicht. Davon ausgehend sind dies von vornherein keine untergeordne-
ten Bauhindernisse, da noch unklar ist, wie mit dem neu im Baubewil-
ligungsverfahren zur Warmepumpe festgestellten labilen Untergrund
umzugehen ist (BUDE 124/2020 Erw. 10.1.4.3 erganzend). Bei der
Planung eines Bauvorhabens auf einem Grundstiick mit Hinweisen auf
labile geologische Verhaltnisse ist eine Abklarung des Baugrunds er-
forderlich, um Gefahren wie Rutschungen oder Setzungen zu erken-
nen. Dabei ist zwischen temporaren Einwirkungen wahrend der Bau-
phase und dauerhaften Instabilititen des Untergrunds zu unterschei-
den. Auf Grundlage der Abklarungen sind geeignete Massnahmen zu
treffen. Das Gefahrdungsgutachten ersetzt diese Abklarungen nicht,
weshalb die Vorinstanz den Sachverhalt unvollstandig ermittelt hat.

17.8 Insoweit erweist sich auch die Auflage von Ziff. 6.B., wonach bei
der Ausfiihrung der Bohrarbeiten die Feststellungen gemass Gefahr-
dungsgutachten zu berlcksichtigen seien, von vornherein als zweck-
los. Fehlt es doch genau an den erforderlichen Massnahmen. Anzu-
merken ist sodann, dass sich die Auflagen nach Ziff. 6.B. und C. auf
die Bohrarbeiten — sprich auf die Erstellung der Erdwarmesoden — be-
schranken und das EFH dem Wortlaut nach nicht miterfassen. Die Auf-
lage nach Ziff. 6. C., wonach die Bohrarbeiten von einer Fachfirma
geotechnisch und hydrologisch zu begleiten seien, ist angesichts des
unvollstdndigen Sachverhalts ebenfalls zwecklos. Mit Ziff. 6.A. ver-
fugte die Vorinstanz sodann, dass bei der Projektausfliihrung Mass-
nahmen zu treffen seien, um Schaden an Nachbarbauten durch allfal-
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lige Erschuitterungseinwirkungen zu verhindern, namentlich durch Ein-
haltung der Norm 40312 («Erschutterungen — Erschitterungseinwir-
kungen auf Bauwerke») des Schweizerischen Verbands der Strassen-
und Verkehrsfachleute (VSS). Diese Norm gilt jedoch nur fir Erschuit-
terungen, die durch Sprengungen, Maschinen, Baugerate oder Stras-
sen- und Bahnverkehr erzeugt werden, und bezweckt, dass bei Ein-
haltung der Richtwerte in der Regel Schaden an Bauwerken vermie-
den werden (Norm VSS 40312, Ziff. 1 und 3). Damit regelt sie aus-
schliesslich Schaden an Bauwerken infolge von Erschitterungen,
nicht aber mogliche Rutschungen in labilen Bodenverhaltnissen. Die
Auflage greift daher am tatsachlichen Risiko des labilen Untergrunds
vorbei und adressiert nicht die Gefahr, die tatsachlich zu berticksichti-
gen ware. Somit steht fest, dass die verfigten Auflagen — selbst wenn
es sich um ein untergeordnetes Bauhindernis handeln wiirde — an der
Sache vorbeigehen. Auch aus diesem Grund sind die Bau- und Ein-
spracheentscheide betreffend EFH und Warmepumpenanlage aufzu-
heben.

18.
Schliesslich riigen die Rekurrenten eine Beeintrachtigung der schutz-
wurdigen Hecke.

18.1 Wie bereits oben aufgezeigt, handelt es sich bei der fraglichen
Hecke wohl um ein Biotop im Sinn von Art. 18 NHG. Biotope sind
grundsétzlich zu schitzen und zu unterhalten, gleich ob sie von natio-
naler, regionaler oder nur lokaler Bedeutung sind (Art. Art. 18a und
18b NHG). Eingriffe darin dirfen nur bewilligt werden, wenn sie stand-
ortgebunden sind und einem Uberwiegenden Bedlirfnis entsprechen
(Art. 18 Abs. 1°"NHG und Art. 14 Abs. 6 NHV). Lasst sich eine Beein-
trachtigung unter Abwagung aller Interessen nicht vermeiden, so sind
Schutz-, Wiederherstellungs- und Ersatzmassnahmen anzuordnen
(Art. 18 Abs. 1" NHG und Art. 14 Abs. 7 NHV; A. GERBER, a.a.O.,
S. 5). Entsprechend sieht auch Art. 2 der kantonalen Verordnung tber
den Schutz wildwachsender Pflanzen und freilebender Tiere (sGS
671.1; abgekirzt NSV) den Grundsatz vor, dass die Standorte
geschitzter Pflanzen und die Nahrungsquellen, Brut- und
Nistgelegenheiten geschitzter Tiere, wie Tumpel, Sumpfgebiete,
Riede, Hecken, Feldgehdlze und Trockengebiete, die als
Lebensraume von Pflanzen und Tieren dienen, in angemessenem
Umkreis zu erhalten sind, soweit ohne solchen Schutz des
Lebensraumes Gefahr des Aussterbens bestande und nicht andere
schutzwirdige Interessen Uberwiegen. Zwecks Einhaltung des
Grundsatzes sieht Art. 3 Abs. 1 NSV vor, dass Massnahmen, welche
diese Lebensraume vermindern, beseitigen oder verschlechtern, nur
mit Bewilligung des Amtes fur Natur, Jagd und Fischerei (ANJF)
zulassig sind.

18.2 Die Vorinstanz hat am 19. September 2024 zum Schutz der frag-
lichen Hecke eine Planungszone erlassen. Gemass Beschluss sind in
der Planungszone alle Eingriffe und Massnahmen, welche den Be-
stand, die Artenauspragung und die flachenmassige Ausdehnung der

Entscheid des Bau- und Umweltdepartementes SG (Nr. 6/2026), Seite 39/46



Hecke HFUG 331 beeintrachtigen, untersagt. Pflegerische Massnah-
men sind zulassig. Erlaubt ist auch die Entfernung der beiden nicht
einheimischen Arten (Bambus und Cotoneaster). Pflegerische Mass-
nahmen gemass Ziff. 3.4. der Erwagungen sind vorab mit der Bauver-
waltung zu besprechen. Der Perimeter der Planungszone erstreckt
sich tber die Grundstticke Nrn. 001, 003 und 005.

18.3 Die muss noch ein Krautsaum miteinberechnet werden. Dieser
gilt auf allen Seiten des Geholzes ab der Aussenseite der Stocke. Er
betragt zwei Meter bei Geblischen und drei Meter bei Hecken mit Bau-
men (Baumhecken). Bei Bauvorhaben wird der Bauabstand horizontal
vom ausseren Rand des Krautsaumes gemessen. Fir Anlagen emp-
fiehlt die Heckenrichtlinie einen Abstand von 3 m, bei Bauvorhaben 6
m ab dem Krautsaum.

=

Heckenflache

A
\

Krautsaum ab Stock:
2 m bei Biischen
3 m bei Baumen

Bauabstand resp.
okologischer Puffer-
streifen:

mind. 3 m fir Anlagen
mind. 6 m fiir Hochbauten

Bauabstand

Bauabstand resp. mind. 6 m

[ »

Pufferstreifen Krau " by k Krat
mind. 3 m 2m/3m Breite 2m/3m |Pufferstreifen
. mind. 3m

>

»

lllustration aus der Heckenrichtlinie (a.a.0., S. 4)

18.4 Es st der Vorinstanz zwar zuzustimmen, dass es keinen gesetz-
lich festgelegten Mindestabstand vom 6 m gebe und die Heckenricht-
linie lediglich eine Vollzugshilfe darstellt. Jedoch liegt es auf der Hand,
dass Bauvorhaben zum Schutz von schutzwiirdigen Hecken einen Ab-
stand einhalten missen. Welcher Abstand zum Schutz notwendig ist,
ergibt sich im Einzelfall. Deshalb halt die Heckenrichtlinie auch fest,
dass jeweils die bestockte Flache und der Krautsaum bestimmt wer-
den mussen. Das M.___ AG Gutachten vom 30. Juni 2022 (vgl. oben
Erw. 6.5) stellte im westlichen Bereich eine maximale Breite von 8 m
und im 6stlichen Bereich eine solche von 5 m fest (jeweils ohne Kraut-
saum). Gestitzt auf diese Feststellung drfte die Vorinstanz den Peri-
meter der Planungszone vom 19. September 2024 dimensioniert ha-
ben, weist dieser doch im westlichen Bereich eine Breite von 8 m und
im Ostlichen Bereich eine solche von 5 m auf. Somit liegt die Vermu-
tung nahe, dass der Perimeter den sensiblen und ebenfalls schutzwiir-
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digen Krautsaum nicht mitumfasst. In Widerspruch dazu erklart die Vo-
rinstanz in den Erwagungen zur Planungszone den Schutz der Hecke
und des Krautsaums jedoch zum Schutzziel.

18.5 Der den Krautsaum nicht mitumfassende Planungszonenperi-
meter reicht rund 1,8 m in das Baugrundstiick hinein. Zur Perimeter-
grenze weisen die Einstellhalle bzw. die dort geplanten Retentionsan-
lagen gemass den bewilligten Planen einen Abstand von rund 4,5 m
auf. In der norddstlichen Ecke betragt der Abstand lediglich etwa 3,3
m. Bei diesen geringen Abstanden ist es nicht ausgeschlossen, dass
die baulichen Massnahmen insbesondere wahrend der Bauphase die
geschitzte Hecke samt Krautsaum beeintrachtigen kénnten. Das ge-
plante Vorhaben bedingt einen nicht unbeachtlichen Aushub, dessen
Auswirkungen (ber die Grundflache des Gebaudes hinausreichen
durften. Diese Auffassung vertritt wohl auch die Vorinstanz, hatte sie
doch ansonsten in der Baubewilligung zum EFH nicht die nachfol-
gende Auflage verfugt:

[..]

3.2.1 Hecke

Die Hecke entlang der Nordgrenze des Baugrund-
stlicks Nr. 001 darf durch die Bauarbeiten oder die fer-
tiggestellten Bauten und Anlagen nicht beeintrachtigt
werden. Wahrend der Bauarbeiten sind Schutzmass-
nahmen zu ergreifen, durch welche jegliche Beein-
trachtigung der Hecke ausgeschlossen werden kann.

18.6 Die in guter Absicht verfiigte Auflage vermag jedoch nicht den
gemass NHG geforderten Schutz zu erfiillen. Vielmehr ware — unter
Beizug des ANJF (Art. 2 NSV) — das Ausmass der Hecke sowie allfallig
notwendige Sicherungsmassnahmen wahrend und nach der Bauzeit
abzuklaren und zu verfiigen gewesen. Ohne die entsprechenden Ab-
klarungen und konkreten Schutzmassnahmen kann in der Tat nicht
ausgeschlossen werden, dass die geschutzte Hecke beeintrachtigt
werden konnte. Die Rige erweist sich somit als begriindet. Auch aus
diesem Grund sind die Bau- und Einspracheentscheide betreffend
EFH und Warmepumpenanlage aufzuheben.

19.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz zu Unrecht nicht
auf die Einsprache der Rekurrentin 2 eingetreten ist. Dagegen hat die
Vorinstanz die Frage, ob dem Bauvorhaben die Personaldienstbarkeit
aus dem Jahr 1987 entgegensteht, zu Recht auf den Zivilrechtsweg
verwiesen. Die Rekurrentinnen und Rekurrenten vermdgen auch keine
Griinde fiir eine akzessorische Uberpriifung des Zonenplans bzw. der
Schutzverordnung vorzubringen. Dagegen erscheint die vorinstanzli-
che Begriindung fiir die Ablehnung einer Planungszone als unvollstan-
dig, weshalb sich die Rlgen insoweit als begrindet erweisen. Unbe-
grindet sind die Rigen jedoch soweit sie die Gebaudelange, den
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Grenzabstand, den Niveaupunkt, die Einfligungsvorschrift von Abgra-
bungen und Aufschittungen und die Ausnultzungsziffer betreffen. Je-
doch hat sich gezeigt, dass die Erschliessung nicht hinreichend ist. Sie
fihrt ohne die notwendige rechtliche Sicherstellung Gber ein Dritt-
grundstlick, wobei auch die wahrend dem Rekursverfahren vorgese-
hene Grenzverschiebung nicht geeignet ist, den bestehenden Mangel
vollstandig zu beseitigen. Aufgrund der zu erwartenden Menge an
Bauabfallen sowie der Tatsache, dass Hinweise auf mogliche Belas-
tungen durch den Einsatz schwermetallhaltiger Pflanzenschutzmittel
bestehen, fehlt es am erforderlichen Entsorgungskonzept. Der nach-
traglich erkannte labile Untergrund macht vertiefte Abklarungen erfor-
derlich, um festzustellen, ob wahrend der Bauausfiihrung oder fir den
anschliessenden Bestand Sicherungsmassnahmen anzuordnen sind.
Schliesslich hat es die Vorinstanz unterlassen, eine mdgliche Beein-
trachtigung der schutzwirdigen Hecke wahrend und nach der Bau-
phase unter Beizug des ANJF abzuklaren und gegebenenfalls kon-
krete Schutzmassnahmen zu verfigen. Die diesbezliglichen Riigen
erweisen sich als begrindet, weshalb die angefochtenen Bau- und
Einspracheentscheide betreffend EFH und Warmepumpenanlage auf-
zuheben sind. Die Rekurse 1 bis 5 erweisen sich somit als begriindet
und sind gutzuheissen.

20.

20.1 Nach Art. 95 Abs. 1 VRP hat in Streitigkeiten jener Beteiligte die
Kosten zu tragen, dessen Begehren ganz oder teilweise abgewiesen
werden. Die Entscheidgebihr betrdgt insgesamt Fr. 5'000.—
(Nr. 20.13.01 des Gebluihrentarifs fir die Kantons- und Gemeindever-
waltung, sGS 821.5). Die amtlichen Kosten im Rekurs 1 in Héhe von
Fr. 1'000.— sind dem unterliegenden Rekursgegner 1 aufzuerlegen.
Zwar hat er im Rekursverfahren keinen Antrag gestellt, Baugesuch-
steller sind jedoch als «Verursacher des Verfahrens» in einem von
Einsprechern angestrengten Rekurs- bzw. Beschwerdeverfahren als
«notwendige Streitbeteiligte» zu betrachten, die sich durch den Ver-
zicht auf eine Antragsstellung im Rechtsmittelverfahren nicht vom Kos-
tenrisiko befreien kénnen. Dies gilt jedenfalls solange, als es im
Rechtsmittelverfahren um die Bewilligung als solche und nicht um rein
prozessrechtliche Fragen geht (R. HIRT, Die Regelung der Kosten
nach st.gallischem Verwaltungsrechtspflegegesetz, Lachen/St.Gallen
2004, S. 82). Die amtlichen Kosten im Rekurs 2 in Hoéhe von
Fr. 1'000.— sind der Vorinstanz aufzuerlegen, da in erster Linie eine
prozessrechtliche Frage strittig war. Auf deren Erhebung ist jedoch zu
verzichten (Art. 95 Abs. 3 VRP). Die amtlichen Kosten im Rekurs 3 in
Hohe von Fr. 1'000.— sind dagegen wiederum dem unterliegenden
Rekursgegner 1 aufzuerlegen. Die amtliche Kosten der Rekurse 4
und 5 von jeweils Fr. 1'000.— sind der unterliegenden Rekursgegne-
rin 2 als Baugesuchstellerin aufzuerlegen.

20.2 Die von den Rekurrenten 1 am 6. November 2023, von der

Rekurrentin 2 am 23. Oktober 2023, von den Rekurrenten 3 am
23. Oktober 2023, vom Rekurrenten 4 am 22. Juli 2025 sowie von den
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Rekurrenten 5 am 24. Juni 2025 jeweils geleisteten Kostenvorschiisse
in Hohe von Fr. 1'800.— sind zurtickzuerstatten.

21.
Die Rekurrentinnen und Rekurrenten stellen jeweils ein Begehren um
Ersatz der ausseramtlichen Kosten.

21.1 Im Rekursverfahren werden ausseramtliche Kosten entschadigt,
soweit sie auf Grund der Sach- und Rechtslage notwendig und ange-
messen erscheinen (Art. 98 Abs. 2 VRP). Die ausseramtliche Entscha-
digung wird den am Verfahren Beteiligten nach Obsiegen und Unter-
liegen auferlegt (Art. 98 VRP). Die Vorschriften der Schweizerischen
Zivilprozessordnung (SR 272) finden sachgemass Anwendung
(Art. 98" VRP).

21.2 Die Rekurrenten 1 obsiegen mitihren Antragen im Rekurs 1. Da
das Verfahren zudem in tatsachlicher und rechtlicher Hinsicht Schwie-
rigkeiten bot, die den Beizug eines Rechtsvertreters rechtfertigen,
besteht grundsatzlich Anspruch auf eine ausseramtliche Entschadi-
gung (Art. 98°s VRP). Weil keine Kostennote vorliegt, ist die ausser-
amtliche Entschadigung in Anwendung von Art. 6 in Verbindung mit
Art. 22 der Honorarordnung (sGS 963.75; abgekiirzt HonO) ermes-
sensweise auf Fr. 2'750.— zuzliglich der beantragten Barauslagenpau-
schale von 4 % gemass Art. 28 HonO (Fr. 110.-) sowie Mehrwert-
steuer festzulegen. Die ausseramtliche Entschadigung von insgesamt
Fr. 2'860.— zuziglich Mehrwertsteuer ist vom Rekursgegner 1 zu glei-
chen Teilen zu bezahlen.

21.3 Die Rekurrentin 2 obsiegt mit ihren Antragen im Rekurs 2. Da
das Verfahren zudem in tatsachlicher und rechtlicher Hinsicht Schwie-
rigkeiten bot, die den Beizug eines Rechtsvertreters rechtfertigen, be-
steht grundséatzlich Anspruch auf eine ausseramtliche Entschadigung
(Art. 98°s VRP). Weil keine Kostennote vorliegt, ist die ausseramtliche
Entschadigung in Anwendung von Art. 6 in Verbindung mit Art. 22
HonO ermessensweise auf Fr. 2'750.— festzulegen; sie ist von der
Vorinstanz zu bezahlen.

21.4 Die Rekurrenten 3 obsiegen mit ihren Antragen im Rekurs 3. Da
das Verfahren zudem in tatsachlicher und rechtlicher Hinsicht Schwie-
rigkeiten bot, die den Beizug eines Rechtsvertreters rechtfertigen,
besteht grundsatzlich Anspruch auf eine ausseramtliche Entschadi-
gung (Art. 98°s VRP). Weil keine Kostennote vorliegt, ist die ausser-
amtliche Entschadigung in Anwendung von Art. 6 in Verbindung mit
Art. 22 HonO ermessensweise auf Fr. 2'750.— sowie Mehrwertsteuer
festzulegen; sie ist vom Rekursgegner 1 zu gleichen Teilen zu bezah-
len.

21.5 Der Rekurrent 4 obsiegt mit seinen Antragen im Rekurs 4. Da

das Verfahren zudem in tatsachlicher und rechtlicher Hinsicht Schwie-
rigkeiten bot, die den Beizug eines Rechtsvertreters rechtfertigen,
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besteht grundsatzlich Anspruch auf eine ausseramtliche Entschadi-
gung (Art. 98°s VRP). Weil keine Kostennote vorliegt, ist die ausser-
amtliche Entschadigung in Anwendung von Art. 6 in Verbindung mit
Art. 22 der Honorarordnung (sGS 963.75; abgekiirzt HonO) ermes-
sensweise auf Fr. 2'750.— zuzliglich der beantragten Barauslagenpau-
schale von 4 % gemass Art. 28 HonO (Fr. 110.-) sowie Mehrwert-
steuer festzulegen. Die ausseramtliche Entschadigung von insgesamt
Fr. 2'860.— zuzlglich Mehrwertsteuer ist von der Rekursgegnerin 2 zu
bezahlen.

21.6 Die Rekurrenten 5 obsiegen mit inren Antragen im Rekurs 5. Da
das Verfahren zudem in tatsachlicher und rechtlicher Hinsicht Schwie-
rigkeiten bot, die den Beizug eines Rechtsvertreters rechtfertigen,
besteht grundsatzlich Anspruch auf eine ausseramtliche Entschadi-
gung (Art. 98 VRP). Weil keine Kostennote vorliegt, ist die ausser-
amtliche Entschadigung in Anwendung von Art. 6 in Verbindung mit
Art. 22 HonO ermessensweise auf Fr. 2'750.— zuzliglich Mehrwert-
steuer festzulegen; sie ist von der Rekursgegnerin 2 zu gleichen Teilen
zu bezahlen.

Entscheid

1.
a) Der Rekurs 23-7348 von A._ und B.  sowie C._  wird
gutgeheissen.

b)  Der Rekurs 23-7371 der Stiftung D.____ wird im Sinn der Erwa-
gungen gutgeheissen.

c) Der Rekurs 23-7373 von E.____und F.____ wird gutgeheissen.

d) Die Bau- und Einspracheentscheide vom 18. September 2023
betreffend Neubau Einfamilienhaus (Beschluss Nrn. 001/2023 und
002/2023) werden aufgehoben.

2,
a) G.___ wird im Rekurs 23-7348 eine Entscheidgebiihr von
Fr. 1'000.— auferlegt.

b) Der am 6. November 2023 von Urs Pfister im Rekurs 23-7348
geleistete Kostenvorschuss von Fr. 1'800.— wird zurlckerstattet.

c) Das Begehrenvon A.____ undB.____ sowie C.____ um Ersatz der
ausseramtlichen Kosten im Rekurs 23-7348 wird gutgeheissen. G.____
entschadigt A.___ und B.___ sowie C.____ zu gleichen Teilen ausser-

amtlich mit insgesamt Fr. 2'860.— zuzuglich Mehrwertsteuer.
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a) Auf die Erhebung der amtlichen Kosten im Rekurs 23-7371 in
der Héhe von Fr. 1'000.— bei der Politischen Gemeinde Z.____ wird ver-
Zichtet.

b) Der am 23. Oktober 2023 von Rudolf Schaller im Rekurs 23-
7371 geleistete Kostenvorschuss von Fr. 1'800.— wird zurlckerstattet.

c) Das Begehren der Stiftung D._ um Ersatz der ausseramtli-
chen Kosten im Rekurs 23-7371 wird gutgeheissen. Die Politische
Gemeinde Z.____ entschadigt die Stiftung D.____ mit Fr. 2'750.—.

4.
a) G._ wird im Rekurs 23-7373 eine Entscheidgeblihr von
Fr. 1'000.— auferlegt.

b) Der am 23. Oktober 2023 von F._ im Rekurs
23-7373 geleistete Kostenvorschuss von Fr. 1'800.— wird zurlcker-
stattet.

c) Das Begehrenvon E._ und F.__ um Ersatz der ausseramtli-
chen Kosten im Rekurs 23-7373 wird gutgeheissen. G.____entschadigt
E. und F.___ zu gleichen Teilen ausseramtlich mit insgesamt

Fr. 2°750.— zuzuglich Mehrwertsteuer.

5.
a) Der Rekurs 25-3958 von C.____ wird gutgeheissen.

b) Der Rekurs 25-3959 von E.____ und F.____ wird gutgeheissen.

c) Die Bau-und Einspracheentscheide vom 5. Mai 2025 betreffend
Warmepumpenanlage (Beschluss Nrn. 001/2025 und 002/2025) wer-
den aufgehoben.

6.
a) Der H.___ AG wird im Rekurs 25-3958 eine Entscheidgeblihr
von Fr. 1'000.— auferlegt.

b) Der am 22. Juli 2025 von C.____ im Rekurs 25-3958 geleistete
Kostenvorschuss von Fr. 1'800.— wird zurlickerstattet.

c) Das Begehren von C.____ um Ersatz der ausseramtlichen Kos-
ten im Rekurs 25-3958 wird gutgeheissen. Die H.___ AG entschadigt
C.___ ausseramtlich mit insgesamt Fr. 2'860.— zuzlglich
Mehrwertsteuer.

7.

a) Der H.___ AG wird im Rekurs 25-3959 eine Entscheidgebiihr
von Fr. 1'000.— auferlegt.

b) Der am 24. Juni 2025 von F.____ im Rekurs 25-3959 geleistete
Kostenvorschuss von Fr. 1'800.— wird zurlickerstattet.
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c) Das Begehren von E. und F. um
Ersatz der ausseramtlichen Kosten im Rekurs 25-3959 wird gutgeheis-
sen. Die H.____ AG entschadigt E.___ und F.___ zu gleichen Teilen

ausseramtlich mit insgesamt Fr. 2’750.— zuzlglich Mehrwertsteuer.

Die Vorsteherin

Susanne Hartmann
Regierungsratin
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	Publikationsplattform
	Kanton St.Gallen und St.Galler Gemeinden
	BUDE 2026 Nr. 006
	Baurecht, Art. 60 Abs. 2, Art. 61 Abs. 1, Art. 75bis BauG, Art. 12, Art. 18 NHG, Art. 42, 67, 101 PBG, Art. 21 Abs. 2, Art. 25a, Art. 27 RPG, Art. 7 VBBO, Art. 16 Abs. 1 Bst. a VVEA. Strittig ist die Baubewilligung für ein Einfamilienhaus (EFH) sowie die separate, erst später erteilte Baubewilligung für die erforderliche Wärmepumpenanlage mit drei Erdsonden. Die Vorinstanz ist zu Unrecht nicht auf die Einsprache der Rekurrentin 2 eingetreten. Die Rekurrentin 2 ist als beschwerdeberechtigter Verband legitimiert die Beeinträchtigung der schutzwürdigen Hecke im Sinn eines Biotops gemäss NHG geltend zu machen (Erw. 4). Umfang und Inhalt der strittigen Personaldienstbarkeit sind zivilrechtlicher Natur, weshalb diesbezügliche Rechtsstreitigkeiten vom Zivilgericht zu entscheiden sind (Erw. 5). Es bestehen keine Hinweise auf erheblich geänderte Verhältnisse, weshalb auch kein Raum für eine Überprüfung des Zonenplans besteht (Erw. 6). Die Begründung der Vorinstanz betreffend Ablehnung des Antrags um Erlass einer Planungszone ist im vorliegenden Fall unzureichend (Erw. 7). Die baureglementarischen Rügen betreffend Gebäudelänge (Erw. 8), Grenzabstand (Erw. 9), Gebäudehöhe (Erw. 10), Einfügung (Erw. 11), Grünflächen- (Erw. 12) sowie Ausnützungsziffer (Erw. 13) sind unbegründet. Jedoch führt die geplante Zufahrt über ein Drittgrundstück, ohne das dies rechtlich sichergestellt wäre (Erw. 14). Dem erst nach Erteilung der Baubewilligung aufgekommenen Verdacht auf Bodenverunreinigungen durch schwermetallhaltige Pflanzenschutzmittel muss im Entsorgungskonzept Rechnung getragen werden. Das Baugesuch erweist sich aufgrund des fehlenden Entsorgungskonzepts als unvollständig (Erw. 15). Den betreffend dem EFH gerügten Mangel der fehlenden Heizung wurde nachträglich Rechnung getragen, indem zwischenzeitlich die Baubewilligung für die Wärmepumpenanlage erteilt wurde. Damit ist der zu Recht gerügte Mangel nachträglich als geheilt zu betrachten (Erw. 16). Die im Zuge der Baubewilligungserteilung für die Wärmepumpenanlage festgestellten labilen Bodenverhältnisse, blieben im Baugesuch betreffend EFH zu Unrecht unbeachtet. Die von der Vorinstanz nachträglich betreffend EFH verfügten Auflagen greifen am tatsächlichen Risiko vorbei (Erw. 17). Das Gleiche gilt für die betreffend die schutzwürdige Hecke verfügten Auflagen. Schutzmassnahmen sind im Vorgang festzulegen, andernfalls kann eine Beeinträchtigung in der Tat nicht ausgeschlossen werden (Erw. 18). Gutheissung der Rekurse.
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